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ilEI N H E IT D E R VE RV4ATTU N G,,

Es ist ein nidrtiger Vorwand, daß alle f ü r s i c h b e s t e h e n d e n Administra-

tionen sdrledrter und kostbarer*) ibyen, als eine alles umfassende große.

Der Verwalter eines abgesonderten tiffentlidren Gutes hat ein ganz anderes Interesse

für dessen Erhaltung, Vermehrung, zwed<mäßige Verwendung, als der Beamte der

seinen Theil zu der großen Staatscasse liefert, vor dessen Augen die Ab,sidrt die er

befördern soll,'ganz versdrwindet, und der durduus kein andres Interesse daran

fassen kann, als das allgemeine, sidr als einen dienstpflidrtig redrtsdraffnen Mann zu

beweisen. Jener gewinnt Liebe zu dem Gegenstande und arbeitet dafü; als rth seine

eigene Sadre. Aber das will der systematische Despotismus nidrt

gestatten.

Au! ,IrD.r dlG St..tlverwdtulg lr Mo'lrrÖlso Eld dL DlotcnÖelt dct.lG0ro!ts!.' vo! Augurt

l\Iilhetn IGhDcry, Hotratb uEd Ober-Licert-Itrspector zu Hatrtroyer, Mitgued der Göttlngtröria

Societät der Wisseasöaften.

Hannover3 bey dea Gebrüdera Hlhn 1807

') i. S. v. kostspieliger
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Die Aufgaben der Vermessungs- und Katasterverwaltung

und die sid'r daraus ergebenden Forderungen

für die Organisation der Katasterämter *)

VonVermessungsdirektor Dr.-lng. G. K a m p f e r b e c k,
Katasteramt Omabrüd<

0. Einleitung

Durdr die Gebiets- und Verwaltungsreform in Niedersadrsen sollen die herkömm-
Iidren Strukturen der öffentlidren Verwaltung den Erfordernissen der Neuzeit
angepaßt werden. Um zu besseren Formen kommen zu können, ist jedodl ein Neu-
durdrdenken der Aufgaben und Zele jeder Venvaltung notwendig. Nur so lißt sidr

eine neue zwed<mäßige Organisationsform ffnden. Unter ,,Organisation" verstehe
id, die auf Grund der übertragenen Aufgaben und der sidr daraus ergebenden Ver-
bindungen mit anderen Verwaltungen und sonstigen Stellen, nadr sadrlidren und
objektiven Gesidrtspunkten notwendige

äußere Gliederung, d. h. die Eingliederung in den Raum und in die Gesamtverwal-
hrng eines Landes, und die

innere Gliederung, d. h. die Aufteilung und Gliederung der fubeiten und Tätigkeiten
innerhalb der einzelnen Behörden.

Die Problematik der Organisation der Vermessungs- und Katasterverwaltung, ins-
besondere der Katasterämter, soll in den weiteren Ausführungen allein aus der
Fadrperspektive betradrtet werden.

l. Innere Organisation

1.1. Die Aufgaben eines Katasteramtes
Um nun für die innere Organisation eines Katasteramtes einen Organisationsplan
aufstellen zu können, müssen wir zunächst die jetzt von uns wahrgenommenen Auf-
gaben ordnen und gliedern. Der Hauptanteil der Arbeiten unserer gesamten Ver-
messungs- und Katasterverwaltung ist durdr das Vermessungs- und Katastergesetz
gegeben. Danadr haben wir die Aufgabe, die Landesvermessung und das Liegen-
sdraftskaaster einzurid'rten und fortzufähren und die dazu erforderlidren Ver-
messungen vorzunehmen. Die Landesverrnessung hat die Aufgabe, das [.age- und
Höhenfestpunktfeld aufzubauen und zu erhalten, topographisdre Gegenstände und
Geländeformen zu erfassen und diese in Landeskartenwerken darzustellen. Das
Liegensdraftskataster hat sämtlidre Grundstüd<e, grundstüd<sgleidre Red'rte und Ge-
bäude sowie die Nutzungsart der Crundstüd<e nadrzuweisen und zu besd'rreiben. Es

muß geeignet sein, als amtlidres Verzeidrnis der Grundstüd<e im Sinne des § 2 Abs. 2
der Grundbudrordnung zu dienen, es muß die Ergebnisse der amtlidren Boden-
sdrätzung berüd<sidrtigen und die Eigentümer der im Grundbudr eingetragenen
Liegensdraften übereinstimmend mit den Angaben des Grundbudrs nadrweisen.

_1Nua'"i""-voItragimRahmenderFortbildungstagrungfüIBeamtedeshöherenvermessungsteü-
nisdren Verwaltugsdielstes am 1. 12. 1968 in Hannover.
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§/eitere wesentlidre Arbeitsgebiete ergeben sidr für uns aus dem Bundsbaugesetz
und den im Anschluß daran in Niedersadrsen ergangenen Redrtsverordnungen und
Verwaltungsvorsdrriften, wonadr bei uns die Gesdräftsstellen der Cutad'rteraussd'rüsse
eingeridrtet sind und wir an der Ordnung des Grund- und Bodens mitwirken, sowie
die Planungsunterlagen für Bauleitpläne und Bebauungspläne erstellen. Ferner liefern
wir den Bauherrn die Lagepläne, die von ihnen auf Grund der Bauordnungen der
Bauakte beigelegt werden müssen.

Bei meinen weiteren Ausführungen werde id, außer den Aufgaben, die bereits
vom Katasteramt ausgeführt werden, jene Arbeiten mit einbeziehen, die m. E. von
der landesvennessung und von der Regierung den Amtern übertragen werden
sollten.

1.2. D ie Arbeit eines Katasteramtes
Den ersten und wid,tigsten Anhalt für die Aufstellung eines organisationsplanes
gibt uns nun die tatsädilidre auf einem Amt geleistete Arbeit. Idr will deshalb zu-
näd-rst an Hand der im Jahre 1967 vom Katasteramt Osnabrüd< geleisreten Arbeit
aufzeigen, in welchem Umfange die Aufgaben bei uns vorhanden sind und wie
groß der prozentuale Anteil der einzelnen Arbeiten sidr zur Gesamtarbeit verhält.
Idr glaube, daß das Beispiel Osnabrück für ktinftige Pläne einige Aufsdrlüsse geben
kann, da nadr meiner Ansidrt die meisten Katasterämter nadr der C,ebiets- und
Verwaltungsreform etwa die Personalstärke haben werden, wie sie jetzt auf dem
Katasteramt in Osnabrüd< vorhand,en ist.

Aus der nadrstehenden Aufstellung ersieht man die Arbeitsleistung dieses Amtes.
Idr habe darin den prozentualen Anteil der jeweiligen Arbeitsabsdrnitte, getrennt
nach Innen- und Außendienst, vermerkt, wobei ich nodr hinzufügen darf, daß die
Arbeit von 15 Beamten und 47 Angestellten geleistet wurde, so daß 1 volle Arbeits-
kraft etwa 1,6 Prozent der Gesamtarbeitsleistung des Amtes repräsentiert. Die
Tagewerke von 12 Vermessungsgehilfen kommen in dieser Aufstellung nidrt zum
Ausdrud<.

Für das Katasteramt Osnabrüd< habe idr nun die folgende Aufschlüsselung ermittelt:

Zusammenstellung nach Aufgabengebieten

örtl. I häusl.
Arbeiten

olo I ,io
II . Fortführungsvermessungen

337 Teilungsvermessungen

29,6 km Straßenvermessungen

1,9 km Gewässervermessungen

49 Grenzfeststellungen

13 Sond.erungen

3051 Bauwerkseinmessungen

4,65

1,55

o12
.,l',

2,43

1l ,41

3,87

0,24

,1'

5 ,44
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2.

örtl. I hausl.
Arbeiten

alo I o/o
IBei gebradrte Verm es sun gs sdrriften

548 Teilungsvermessungen und
Crenzfeststellungen

2,1 km Straßen- und Gewässervermessungen

1865 Bauwerkseinmessungen

Fortfrihrung der Katasterbüdrer

6695 Veränderungslisten

377 4 Veränderungsnadrweise

Benutzung des Liegensdraftskatasters

Auskunft

4551 Auszüge einsdrl. Auskunft

1649 Lageplananfertigung - Begl.

35 Bebauungspläne 576 ha

Gutadrtertätigkeit"

76 Gutadrtlidre Außerungen

64 , Gutadrten
Ridltwerte ftir 9O Gemeinden

5 Baulandumlegungen

Uns drädli &keits zeu gni ss e,

Zw eckdi enlidrke i tsb e s dr ei n i gu n ge n

Neueinridrtung

Neuvermessung 953 ha

Grundkarte 1 : 5000

Grundriß
Höhenaufnahme

Grundlagenvermessung

Verwaltung u. a.

2,41

0,04

3,25

3.

*
0,30

5,7o

10,03

6,58

5,27

1,93

t318

3,05

4.

0,58

5.

6.

7.

8.

9.

10.

18,7O

t3 §1

ll.

Insgesamt:
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1.3 Arbeitsverlagerung auf die Katasterämter
Idr kornme jetzt zu den Aufgaben, die bisher von der Regierung bzw. von der
Landesvermessung wahrgenommen werden, die ktinftlg jedo& den Katasterämtern
zugewiesen werden sollten.

Nadr meiner Ansid-rt können alle Aufgaben, die von Jahr zu Jahr regelmäßig
wiederkehrend in etwa gleidrer Menge auf uns zukommen, bei den Ämtern erledigt
werden. Die bereits erfolgreidr angefangene Aufgabenverlagerung von oben nadr
unten sollte also weiter fortgesetzt werden. Die vergangene Zeit hat uns gezeigt,
daß es beispielsweise nur dadurdr möglich gewesen ist, den Grundriß der DCK
t :5000 herzustellen, weil die Amter mit dieser Aufgabe betraut wurden.

Es lassen sid-r in erheblidrem Umfange Anfahrtzeiten und Kosten einsparen, wenn
die laufenden Aufgaben von der Ortsinstanz wahrgenommen werden. Selbstver-
ständlidr sind jene Arbeiten weiter zentral auszuüben, die teures Spezialgerät er-
fordern, das auch von größeren Amtern nidrt voll und ganz ausgenutzt werden
kann. Id-r denke dabei in erster Linie an die photogrammetrisdren Großgeräte, an
eine Großred-rerr- und Kartieranlage und an eine vollständige Reproduktionsein-
ridrtung. Andererseits glaube id1, daß in nidrt allzu flerner Zeit dte Amter mit
einem elektronisd-ren Entfernungsmeßgerät auszustatten sind, wie sie jetzt sd'ron'
zu einem Preis von arka 25 @0,- DM angeboten werden. Dieses Gerät könnten
wir sd'ron jetzt für alle trigonornetrisdr-polygonometrisdren Arbeiten sowie für altre

größeren Fortftihrungsvermessungen einsetzen. Es ist darüber hinaus denkbar, daß
die Meßtisdraufnahme der Deutsdren Grundkarte durdr eine zahlentadrymetrisdre
Aufnahme mittels des Entfernungsmessers abgelöst wird. Audr die Besd'raffung eines
Doppelprojektors würde die Fortführung der Deutsdren Grundka,rte erheblid'r be-
sdrleunigen.

Folgende fubeiten eignen sidr meines Eradrtens besonders für die Verlagerung
nadr unten:

1. Die tlbernahm,e der Bodensd,ätzungsergebnisse sollte auf die Ämter verlagert
werden. Bei der erstmaligen Aufstellung der Bodensdrätzung war es zwed<mäßig,
diese fubeiten bei den Regierungen durdrzuführen, denn in diesem Stadium
fielen die Arbeiten nid,t gleidrmäßig auf die Ämter verteilt an. Da es sidr jetzt
aber im wesentlidren nur nodr darum handelt, die Ergebnisse der Nadrsd'rätzung
zu übernehmen, die gleidrmäßig auf alle Amtsbezirke gestreut anfallen, kann auf
jedem Amt eine Arbeitsgruppe von 3 bis 5 Mann hierfür eingesetzt werden.
Vorteilhaft für diese Regelung ist besonders, daß dann die Karten und Büd'rer
dieser Gemeinde während der Bearbeitung im Amt bleiben und unmittelbar
weiterhin der Auskunft, der A-Abteilung und der Fortführungsgruppe zur Ver-
fügung stehen. Das gleidre gilt audr für die Ubernahme der Flurbereinigungs-
ergebnisse.

2. Nadr dem RdErl. v. 15 - 2. 61 können die Katasterämter die Höhenaufnahmen für
die Deutsdre Grundkarte I :5000 ausführen und auswerten, wenn sie über ver-
messungstedrnisdres Personal verfügen, das topographisdr ausgebildet worden
ist. Nadr der Neugliederung der Amter ist m. E. der Zeitpunkt gekommen, wo
das \Vort ,,können" zu ersetzen ist durd'r ,,haben", d. h. die Katasterämter haben
die I-löhenaufnahme auszuführen. Gerade die Höhenaufnahme muß in der nädr-
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sten Zeit planmäßig vorangetrieben werden. §7ir müssen aus dem jetzigen Sta-
dium der Bearbeitung heraus, nämlidr sie nur dort durdrzuführen, wo sie am

allerdringendsten gebraudrt wird. NadTdem der Grundriß zum größten Teil her-
gestellt ist, sollten wir jetzt daran gehen, die Höhenaufnahme systematisdr voran-
zutreiben, so daß audr dieses §7erk spätestens in 20 Jahren abgesdrlossen ist.
Um das zu ereichen, müssen die Katasterämter so ausgestattet sein, daß bis auf
die photogrammetrisdren Arbeiten, die Kopie und den Druck, alle anderen Ar-
beitsgänge bei ihnen erledigt werden können. Eine große Anzahl der Amter
befaßt sidr bereits intensiv mit der Ausführung der Höhenaufnahme, die rest-
lidren Amter sollten sich ebenfalls sdrnellstens dieser Aufgabe annehmen, denn
das Dez. Topographie hat sidr mit seinem Personaleinsatz auf diese Verlagerung
eingestellt.

3. Die §[iederherstellung und Verdid-rtung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
in der 3. und 4. Ordnung können ebenfalls zum Aufgabenbereidr des Kataster-
amtes kommen. Die personellen Voraussetzungeri hierfür sind heute sdlon .vor-
handen. Die Mithilfe der l,andesverrnessung könnte sidr auf den Bau von Hodr-
signalen und den Einsatz des Geodimeters besdrränken.

1.4 Personaleins atz b eim Katasteramt
Idr bin bei meinen Ausführungen davon ausgegangen, daß üe Zahl der Kataster-
ämter verkleinert wird, und daß die künftigen Amter etwa über 60 bis 80 Beamte
und Angestellte verfügen. Auf die wünsdrenswerte Größe eines Amtes komme idr
in meinin weiteren Ausführungen noch zurück. Dodr mödrte idr hier vorweg sdron
feststellen, daß größere Arbeitseinheiten in jeder Hinsidrt vorteilhafter sind. Ins-
besondere lassen sidr die tedrnisdren Geräte und Instrumente auf einem größeren
Amt rationeller einsetzen. Ebenfalls kann das Personal auf einem größeren Amt
wirkunpvoller eingesetzt werden. Ein Katasteramt hat in der heutigen Zeit eine
Fülle versdriedenster Aufgaben zu bewältigen. In allen Tätigkeitsbereichen vom
höh,eren Denst bis hinunter zum tedrnisdren Zeichner sind dabei die Anforderungen
so gestiegen, daß ein einzelner kaum noch in der Lage ist, alle Arbeitsgebiete in allen
Einzelheiten zu überschauen. Die Aufgabenfülle eines Katasteramtes spannt sich

von der Landesverm.essung b,is zur Grundstücksbewertung. Die versdriedenen Sadr-
gebiete sind mehr oder weniger miteinander verzahnt, so daß die entspredrenden
Arbeitsgruppen ihre Tätigkeiten aufeinander abstirnmen müssen. Diese einzelnen
Arbeitsgruppen verlangen jedocl eine weitgehende Spezialisierung der Mitarbeiter,
wenn sie wirksam und wirtsdraftlidr arbeiten sollen. Das ist nur auf größeren Amtern
möglidr.

Bei größeren Amtern lassen sidr zudem besonders die entsdreidenden Stellen sowohl
im höheren als audr im gehobenen Dienst gezielter, und den Fähigkeiten der,ein-
zelnen Beamten besser angepaßt besetzen.

Unser Personal ist in seiner Leistungsstärke nun einmal untersdriedlic], und auf
einem großen Amt läßt sidr da mandres leidrter überbrüd<en. Audr interne Per-
sonalversdriebungen kann man auf einem größeren Amt leidrter durchführen, die
Anfälligkeit gegen plötzlidre Ausfälle ist nidrt so groß und vor allen Dngen, das

Personal kann sidr auf Einzelaufgaben besser spezialisieren, wodur'dr höhere Ar-
beitsleistungen erzielt werden.

49



Nadr meinen bisherigen Erfahrungen als Amtsleiter auf drei Amtern kann idr nur
sagen, daß sidr der innere Arbeitsablauf auf dem größten Amt am leidrtesten orga-
nisieren läßt.

Ebenfalls ersdreint es mir widrtig, die Terminkalender der Katasterämter zu be-
reinigen; dadurdr ließe sidr nodr einige Verwaltungsarbeit einsparen, denn aurh für
nnsere Verwaltung gilt der altbekannte Satz: Zu einer guten Verwaltung gehören
ein kleiner Terminkalender und ein großer Papierkorb.

Nachdem. wir für unsere ted'rnisdren Arbeiten neueste landeseinheitlidre Bestimmun-
gen haben, dürfte es nach meiner Meinung sehr nützlich sein, wenn einmal fest-
gelegt würde, was und wie oft d,ie Katasterämter zu berichten haben. Idr habe
gerade auf diesem Gebiet in den letzten sedrs Jahren, in denen ich in drei Regie-
rungsbezirken als Amtsleiter tätig war, große Untersdliede feststellen müssen.

1.5. Der Organisationsplan eines Katasteramtes (der Plan ist

nebenstehend abgedrud<t).

Bei der Aufstellung eines Organisationsplanes für ein Katasteramt bin idr von fol-
genden Grundsätzen ausgegangen:

Alle Katasterämter haben die gleichen Aufgaben, also müssen audr die Organisations-
pläne überall gleich sein.

De Gliederung ist nadr sadrlidren Zusammenhängen vorzunehmen, und die Arbeits-
gebiete sind klar voneinander abzugrenzen. De Arbeitsgebiete sind möglidrst weit-
gehend zu spezialisieren. In dem dann sich ansdrließenden Geschäftsverteilungsplan,
den id'r nicht weiter behandeln will, findet dann die Unterverteilung des Personals
statt. I-lier wird dann der von Amt zu Amt versduedene fubeitsanfall in der Stärke
der einzelnen Gruppen zum Ausdruck kommen.

Um nadr diesen Plänen den gesamten Arbeitsprozeß zumindest m,ittelfristig planen
zu können, sollte man, wie Dr. Haupt in ,,Die Organisation des inneren Dienst-
betriebes bei den Katasterämtern" (Nachr. Nds. Verm. u. Kat. Verw. , 1967, S. 2) aus-
führte, auch den Katasterämtern einen Stellenplan geben. Dese Sollverteilung muß
dann von dem ständigen Arbeitsanfall, vom Kostenaufl<ommenr von der Erneue-
rungsintensität, Grundkartenherstellung und den Aufgaben nacl'r dem Bundesbau-
gesetz ausgehen und nicht etwa nadr den auf einem Amt sidr z. Zt. befindenden
Rückständen. Ebenso verhält es sidr mit der Verteilung der Haushaltsmittel. AucIT

hier sollte man den Amtern die Mittel nach den gleidren Gesichtspunkten gesd-rlossen

für das ganze Haushaltsjahr zur Verfügung stellen, wobei selbstverständlich bei
einzelnen Titeln, b'ei denen grö{3ere Ceräte nur von Fall zu Fall für einzelne Amter
sdrwerpunktmäßig beschafft werden können, diese Beträge nicht unterzuverteilen
sind. Es würde dann im §nne der Verwaltungsvereinfadrung liegen, wenn man
dann den Amtern die Personal- und haushaltsred-rtlichen Befugnisse übertragen
würde.
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2. Außere Organisation

2.1 . Zusammmenarbeit mit Behörden und Privatpersonen
§7enn idr mid, nun den Problemen der äußeren Organisation der Katasterämter
zuwende, dann ist es zunädtst einmal interessant zu erfahren, von weldrem Per-
sonen- und Behördenkreis das Katasteramt in Ansprudr genommen wird und in
weldrem Umfange wir für die einzelnen Behörden und Privatpersonen arbeiten.
Zu diesem Zwed< habe ich die Gesamtarrbeitsleistung des Katasteramtes Osnabrüd<
im Jahre 1967 aufgesdrlüsselt nadr Personen und Denststellen, die diese Arbeit
ausgelöst haben. Aus dieser Aufstellung ersieht man, in weldrem Mafle wir für
rven tätig warenr in v. H. Sätzen, bezogen auf die Jahresleistung.

Da sind zunäd'rst die Einzelpersonen, Antragsteller sind die Grundstüd<seigentümer,
die Inhaber grundstüd<sgleicher Redrte und jene, die ein beredrtigtes Interesse
nadrweisen können, sowie die beauftragten Notare, Makler usw.

Zusammenstellung nach Antragstellern

Einzelpersonen

260 Teilungsvermessungen
42 Grenzfeststellungen
13 Sonderungen

27 3A Bauwerkseinmessungen
3540 Auszüge einschl. Auskunft
1369 Lagepläne

15 Gutadrten

Bundesbehörden
9 Teilungsvermessungen

I 0 Bauwerkseinmessungen
8 beigebr. Teilungsvermessungen

23 Auszüge
60 Lagepläne

Landesbehörden
2'feilungsvermessungen

20,9 km Stral3envermessungen
6 Bauwerkseinmessungen
4 beigebr. Teilungsvermessungen

150 Auszüge
4 Lagepläne

78 Gutachten
Deutsche Grundkarte Höhenaufn.

o"*?lienstl Innendienst
olo

3,57
0,26

2,17

0,23

6,YJ

0,12
0,01

0,01

0,14

0,03
1 ,25
0/01

0,98

8,7 5

0,26
0,10
4,85
4,la
4,66
0,1 5

22,87

0,30
0,02
0,03
0,03
0,02

0,40

0,07
2,90
0,01
O,02

op0
0,01
0,78
0,59

4,58
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Dese letzte Aufstellung, die die Arbeitsleistung für landesbehörden betrifft, enthält

nidrt die Arbeiten, die insbesondere bei der Bearbeitung der Fortführungsver-

messungen und der Neueinridrtung des Flurkartenwerks mittelbar ftir die Finanz-

ämter geleistet wurden. Nadt meiner Sdrätzung betragen sie rd. 6ol0. Dieser Betrag

mtißte dann je zur Hälfte bei den Arbeitsleistungen fti'r Privatpersonen und bei

den Arbeiten von Amts wegen abgesetzt werden.

Außendienst I Inn.ndien st

'o lo I oi,Of f entl. best. Verm. Irg.
410 beigebr. Teilungsvermessungen

2,1 km Straßenvermessungen

1 865 Bauwerkseinmessungen

427 Auszüge

Amtsgeri ch te, Grun db u ch amt

Fortführung der Katasterbücher

6695 Veränderungslisten I
377 4 Veränderungsnachweise I

7 Gutachten

Stadt- und Landkreise
4 Teilungsverm essun gen

1 8 Bauwerkseinmessungen

1 26 Beigebr. Teilungsvermessungen

9 Auszüge

10 Lagepläne

Cemeinden
46 Teilungsvermessun gen

8,7 km Straßenvermessungen

7 Grenzfeststellungen

92 Bauwerkseinmessungen

180 Auszüge

50 Lagepläne

35 Bebauungspläne

26 Gutadrten

5 Baulandumlegungen

0,06

0,02

0,01

0,09

0,63

0,30

0,04

o,07

0,01

0,30

0,1 I

l/80
0,04

3p5
1,60

6§e

10,03

0p7

10,1O

0,1 5

0,03

0,56

0,01

0,03

o,78

1,55

0,97

0,04

0,18

0,30

0,20

1,93

0,26

0,38

t16 5,81
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S o n sti g e K ö rp e rs ch a f ten
des öf f entl. Rechts

I 6 Teilungsvermessungen

1,9 km Gewässervermessungen

lgi Bauwerkseinmessungen

222 Auszüge

1 10 L"S.pläne
14 Gutadrten

Von Amts wegen

Kaufpreissanunlung und Ridrtruerte

953 ha Neueinridrtung des Flurkartenwerks

Deutsdre Grundkarte, Grundrißherstellung
und Fortftihrung
Grundlagenverm es sun gen

Verwaltur€ u. a.

Zu s a m m e n s t e I I u n g

o24
O,l2
o tl'

op2

0,5?

1,58

1,08

O,l3

Innendienst
olo \

33,25

22,87

6,69

O,4O

4,58

O,78

5,81

2pt
10,10

0,59

0,24

o,35

oß4
0,35

O,l4

2,01

1,65

18,70

5p5
0,35

7,30

3? p5

Gesamt
o/o

Von Amts wegen

Privat
Offentl. best. Verm. Ing.

Bundesbehörden

Landesbehörden

Stadt- und landkreis
Gemeinden

Sonst. Uffentl. Körpersdraften

Grundbudramt

2,79

6,23

otl4
2,27

0,@

1,46

0,53

36,04

2e io
6,69

o,54

6,85

0,87

7,27

2,54

1O/10

86,49 100,00

Diese Zahlen geben einen klaren Aufsdrlul] über den umfang unserer Arbeiten für
Privatpersonen, für andere Denststellen und in Erledigung eigener Aufgaben.

Um aber über die äußere Organisationsform der Katasterämter Enedrlüsse zg
fassen, wird es ebenso widrtig sein, den funktionellen Zusammenhang unserer Ar-
beiten rnit der Arbeit anderer stellen zu kennen. Hierzu ist zu sagenidaß wir eine
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edrte wedrselseitige Zusammenarbeit mit dem Grundbudramt und mit dem Finanz-
amt haben. Jeder Grundstüd<sverkehr bewirkt eine gegenseitige Zusammenarbeit

zwisdren Grundbudr und Kataster, um dis Ubereinstimmung zwischen Grundbudr
und Kataster zu erhalten. Ferner stehen die Ubernahmebüros der Bodenschätzungs-

ergebnisse, die sich bei den Regierungen befinden, in ständigem Kontakt mit den

Finanzämtern.

In allen anderen Arbeitsgeb'ieten sind wir ein reiner Dienstleistungsbetrieb. Ob
Private oder Behörden, sie beantragen etwas bei uns, bekommen einen Auszug aus

dem Flurkartenwerkr aus den Katasterbüdlernr aus dem Vermessungszahlenwerk,
oder wir fertigen einen Lageplan bzw. Bebauungspläne und haben damit unsere

ArL.eit getan. Ein funktionelles Zusammenarbeiten kennen wir also nidrt.

2.2. D ie Größe eines Amtsbezirks
In meinen Ausführungen über die innere Organisation eines Katasteramtes erwähnte
idr bereits, daß die tedrnisdren Geräte sidr auf einem größeren Amt rationeller ein-
setzen lassen. §fleiterhin erwähnte idr, daß die Spezialisierung und Auslese des

Personals sidr ebenfalls auf größeren Amtern leidrter lösen lassen. Die Enrwiddung

führt nun dahin, daß künftig in noch stärkerem Umfange die Katasterämter mit
tedtnisdren Geräten ausgerüstet werden. Diese Geräte und Instrumente werden dazu

beitragen, unsere Arbeit zu vereinfadren und zu besdrleunigen. Sie werden aber
audr kostspieliger sein und aus diesem Grunde müssen sie intensiver ausgenutzt

werden. Hiernadr sollten möglidrst große Einheiten gebildet werden.

Andererseits fahren täglidr mehrere Vermessungstrupps zur Meßstelle, und um-
gekehrt kommen viele Besudrer zq den Katasterämtern, um Auskünfte einzuholen
und Anträge zu stellen. Das sind Bedingungen, die entgegengesetzt wirken. Es muß

also eine Kompromißlösung gefunden werden. §7o liegt nun die optimale Größe

eines Katasteramtsbezirks? Nadr meiner Meinung ist die Größe eines Amtsbezirks

allein ein Entfernungsproblern, oder nodr ridrtiger gesagt, ein Zeitproblem. Daraus

ergibt sidr die Frage, wieviel Fahrzeit darf man täglich verwenden, ohne daß die

Arbeit des Außendienstes unwirtschaftlidr wird. Meines Eradrtens sollte die Fahrzeit

1O bis 15ol0 der Gesamtarbeitszeit in der Regel nidrt übersdrreiten. Das würde be-

deuten, daß bei 9stündiger Abwesenheit vom Dienstort rd. 1rlz std. Hin- und Rüd<-

fahrt in Kauf genommen werden können. Diese Fahrzeit wird dabei nicht immer

erreidtt werden, da unsere Vermessungstrupps ja nicht ständig an der Peripherie

des Amtsbezirks eingesetzt werden. Lasse idr nun diesen Zeitverbraudl zu, dann

sollte die Bezirksgrenze im allgemeinen nidrt weiter als 30 km vom Amtssitz ent-

fernt sein. Umgekehrt meine idr, können wir der Bevölkerung dieselben Entfernun-

gen zumuten.

Die Erfahrungen aus meinem jetzigen Amtsbezirk bestätigen mir, daß diese Ent-

fernungen ,o.It "itt"t 
rationellen Außendienst zulassen. Mehrere Sdrwerpunkt-

,.nt.r, Iiegen 25 km vom Amtssitz entfernt und können in zirka 30 Minuten
erreidrt werden.

Die künftigen Amtssitze müssen aber andererseits an Orte gebunden bleiben, die
jetzt bereits Behördenorte sind. Dese Behördenzentren werden nun sidrerlidr nidrt
-im 

Sd'rwerpunkt der neuen Bezirke liegen, so daß die Abgrenzungen im allgerneinen

kleiner sein werden.
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Geht man nun von diesen beiden Bedingungen aus, nämlicl Entfernung vom Amts-
sitz zirka 25 bis 30 km und Bindung an einen vorgegebenen Behöräenort, dann
werden die künftigen Katasterämter im Durdrsdrnitt einen Personalbestand von 60
bis 80 Beamte und Angestellte benötigen, wobei in verdidrtungsräumen durchaus
eine Personalstärke erfordedidr sein kann, die über IOC liegt.

Nach meinen bisherigen Erfahrungen ist mit dieser Personalstärke, also im Sdrnitt
6o bis 80 Beamte und Angestellte, ein rationeller Einsatz der tedrnisdren Geräte
gegeben, und ebenfalls kann dann das Personal genügend spezialisiert werden.

2.3. Die Zusammenarbeit zwischen Kataster und
La n d e s v e r m e s s u n g

\wenden wir uns nun einem anderen rvichtigen Gesidrtspunkt zu, der für die Ein-
gliederung der Katasterämter in dem großen verwaltungsaufbau eine ganz be-
sondere Bedeutung hat. Es kann hier nidrt meine Aufgabe sein, die Fehlentwid<-
lungen aufzuzeigen, die dadurdr entstanden sind, daß jahrzehntelang diese beiden
zweige getrennte §flege gingen. sie sind uns tägliclr gegenwärtig, da wir die Ver-
messungsergebnisse aus dieser Zeit noch heute benutzen. Dodr sehen wir die
cegenwan und schauen in die Zukunft, um die notwendige Zusammenarbeit
zwischen Landesvermessung und Katastermessung zu würdigen. Idr habe, als ich
über die innere organisation der Katasterämter spradr, den Standpunkt vertreten,
daß 

_die Katasterämter personalmäßig so gestellt sein müssen, daß die gleidrmäßg
anfallenden Arbeiten vom Amt aus erledigt werden können. Die Praxis zeigt aberl
daß hier und dort immer wieder für einen begrenzten Zeitraum Arbeiten 

"nf"tl.n,die so umfangreidr sind, daß ein Amt sie nidrt fristgerecht ausführen kann. Diese
zeitlidr begrenzte Hilfe der Landesvermessung möge an zwei Beispielen aus meinem
Amtsbezirk deutlicl-r werden,

Im Jahre 1967 beantragte die Flurbereinigungsbehörde kurzfristig im Raume Glane
für 14 Deutsche Grundkarten die Höhenaufnahme. Das Katasreramt war allein nidrt
in der Lage, diesen Auftrag so kurzfristig auszuführen, nnd nur durdr den Einsatz
des Dezernats Topographie war es möglidr, den Antrag rechtzeitig zu erfüllen. Das
zweite Beispiel ist die schlußvermessung der Bundesautobahn ,,Hansalinie". Mit
Hilfe des Dez. Neuvermessung konnten wir die Vermessungsarbeiten absdrließen,
bevor der Abschnitt dem Verkehr übergeben wurde. Die ständige Zusarnmenarbeit
zwischen Landesvermessung und Katasteramt ist durd, den rationellen Einsatz der
Großgeräte und der Datenverarbeitungsanlagen bedingt. Photogrammetrische Aus-
wertegeräte, Offsetpressen und Großrechenanlagen werden nur dann wirtsrhaftlidr
sein, wenn sie zentral sowohl für den eigenen Aufgabenbereidr der Landesver-
messung als auch für alle Katasterämter eingesetzt werden. Auch hierfür zwei Bei-
spiele aus der Praxis meines Amtes: 1967 hat das Dezernat Automation für uns
lO9 Polygonpunkte, l2 710 Kleinpunkte und 785 Flächen beredrnet und 304 ha im
Maßstab l:1000 neukartiert. um mit konventionellen Mitteln diese Arbeiten zu
erledigen, hätten 3 Arbeitskräfte ein ganzes Jahr lang daran arbeiten müssen. Mit
Hilfe der Automation konnte aber I Kraft ciie Vorarbeiten bewältigen. rüTir hatten
also 1967 sozusagen zwei heimlidre Mitarbeiter in Hannover.
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§Teiterhin war es uns 1967 mit Hilfe des Geodimetertrupps des Dezernats Neu-

vefmessung möglidr, eine Sd'rlußvermessung an der sehr verkehrsreidlen Bundes-

straße 5l durdrzuführen. Mit den herkömmlidren Aufnahmemethoden und Geräter,

wäre die Vermessung nahezu unmöglich Sewesen'

In der Vergangenheit und Gegenwart haben die Katasterämter ihren Nutzen aus

der Zusammenarbeit mit der Landesvermessung Sezogen. 
\Wenn nun nodr die

bereits angelaufene Aufstellung und Fortführung des Liegenschaftskatasters über
elektronisdre Datenverarbeitung, das sogenannte maschinell geführte Kataster, weiter
fortsdrreitet, so werden wir hierdurdr eine erhebliche Arbeitserleidrterung haben.

Bis jetzt habe idr von der technisdren Zusammenarbeit gesprodren. Aber auch im
perionellen Bereidr sollte die Verfledrtung zwisdren Landesvermessung und Kataster-

verwaltung nodr intensiver als bisher gefördert werden. tVir nehmen bereits heute

Teilaufgaben der Landesvefmessung wahr, und wir sollten, wie idr anfangs bereits

vorsdrlug, noch weitere Aufgaben zum Katasteramt hin verlegen. Um nun auf dem

Kataster;mt die Zusammenarbeit praxisnah lenken zu können, sollte es zur Selbst-

verständlichkeit werden, daß jeder künftige Amtsleiter, Abteilungsleiter ,,Vef-
messungstedlnik" und der Leiter des Sadrgebietes ,,Landesvermessuns" einige Jahre

bei der Landesvermessung seinen Dienst versieht.

Idr darf zu diesem Fragenkomplex absdrließend feststellen, daß meines Eradltens

die fortsdrrittliche Entwid<lung des Vermessungswesens nur gewährleistet ist, wenn

die Einheit Kataster und Landesvermessung erhalten bleibt.

2.4. Lusblick

Bevor idr jetzt meine Ausführungen abschließe, will ich nodr einen Blick in die

Zukuntt wagen. Es zeidrnen sidr jetzt auf Grund der neuesten Erfahrungen Ent-

wicklungslinien abr die auf gewaltige §Tandlungen der herkömmlidren Strukturen

hindeutän. So ist es beredrtigt, sich ein Katasteramt der Zukunft vorzustellen, denn

Reformen, die heute durdrgeführt werden, sollten auf die künftige Entwicklung

Rüd<sicht nehmen.

lm heutigen Stadium besdrleunigen wir unsere Arbeit, indem wir zahlreidre Einzel-

falle mli Hilfe einer f)atenverarbeitungsanlage bearbeiten. Die Ergebnisse aber

t-rbernehmen wir immer nodr in konventioneller Form in die Katasterbüdrer und die

Gemarkungsakten, bei der Kartenneuherstellung hilft uns die automatisdre Kartier-

anlage, diJ Fortführung gesclieht weiterhin von Hand. \(rir sind also jetz-t nodr

nid-rt- soweit, die einmal eingegebenen Daten zu speichern, um sie später für die

Erledigung eines Einzelfalles wieder benutzen zu können, ohne von neuem die

Eingangsdaten wieder eingeben zu müssen.

Das Kataster von morgen wird aber ein integriertes Kataster sein. Das ganze

Katastermaterial wird auf einer Datenbank gespeidrert sein, und sänrtlidre Kataster'

ämter werden über Ein- und Ausgabegeräte an diese Anlage angeschlossen. Erst

dann, wenn wir das erreidtt haben, genießen wir in vollem Umfange die Vorteile
der Automation, und erst in diesem Stadium wird es keine Doppelarbeit mehr geben.

Der erste Sdrritt zum integrierten Kataster ist bereits in Arbeit. \Vir haben damit
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angefangen, die Katasterbücher durdr das maschinell geführte Kataster zu ersetzen.
Der nädrste schritt müßte sein, das vermessungszahlenwerk zu speid-rern. Dann
käme nodr die integrale Erfassung der Katasterkarten hinzu.
\iüenn wir diese zele spätestens in einer Generation abscfiließen wollen, dann
müssen wir verstärkt die Neueinridrtung des Vermessungszahlenwerks und des Flur-
kartenwerks vorantreiben, denn nur einheitlidr gestaltete Grundlagen können auf
einer Datenverarbeitungsanlage 'gespeidrert und fortgeführt werden. unsere
Katasterbüdler lassen sich sdron jetzt umstellen, denn die Lodrbelege in Gestalt
unserer Büd-rer sind vorhanden. Die Integrienrng des Zahlenwerks und der Kataster-
karten könnten wir heute nur in bescheidenem umfange vornehmen, selbst dann,
wenn uns eine entspredlende Crofianlage zw Verfügung stände. Voraussetzung für
diese umstellung ist esf erst einmal Lodrbelege zu sdraffen, und das heißt, wir
müssen unser vermessungswerk lückenlos an das Landesnetz ansd-rließen. Neben
der täglidren fubeit, die wir ständig zu leisten haben, müssen wir unsere ganze Kraft
auf die Neueinrid-rtung des Katasters verwenden, um dann, wenn die umstellung
nadr 20 oder 30 Jahren bewältigt ist, die Arbeit mit der halben Gesamtarbeitszeii
leisten zu können. Id-r glaube, wir werden in 20 Jahren gezwungen sein, mit weniger
fubeitskräften bei einer vielleidrt 35-stunden-\7odre, unsere Dienstleistungen zu
erfüllen. §/enn wir also weiterhin verstärkt unsere Vermessungen an das Landes-
netz ansdrließen, Vermessungsrisse aufstellen und Rahmenflurkarten produzieren,
dann fertigen wir damit die Lod'rbelege für das kommende inregrierte Kataster.

Am Ende der Entwicklung wird ein völlig integriertes Kataster stehen. rü7enn wir
aber dieses Ziel erreidren wollen, dann müssen mehr denn je alle Arbeiten einheit-
lich ausgeridrtet sein, und dazu bedarf es einer straffen vertikalen Bindung.

Der Rechtssdrutz in der Verwaltung
Von Vermessungsamtmann Seif ert, Regierung Hannover

Das Vermessungs- und Katastergesetz vom 8. 11. 196l t die auf der Grundlage dieses
Gesetzes erlassenen verwaltungsvorsdrriften sowie weitere Bundes- und Landes-
gesetze erfordern von den Bediensteten der Vermessungs- und Katasierverwaltung
Kenntnisse auf dem Gebiet der Verwaltungsgeridrtsbarkeit. Für die Praxis kommen
folgende Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Betra&t:

1. die Verwaltungsgcrichtsordnung vom 21. 1. 1960 (BGBI. I S. 1Z),

2. der RdErl. vom 11. 6.1960 (Nds. MBl. s. 386 - GültL N,ldt 2/15), Vorverfahren
und verwaltungsprozeß nadr der verwaltungsgerid'rtsordnung, i. d. F. des RdErl.
vom 5. 6. 1962 (Nds. MBl. S. 562 - GültL Mdt 2i20),

3. das Verwaltungszustellungsgesetz vom 3. 7.1952 (BGBI. I S.3Zg), das Nds. Ver-
waltungszustellungsgesetz in der Neufassung vom 15. 6. 1966 (Nds. GVBI. S. I l4)
und der RdErl. vom 16.2. 1967 (Nds. MBl. S. 162 - GültL Mdt 2125) und

4. das BGB - §s 187, 188 Abs. 2 und 3 und 193 i. d. F. des Gesetzes über den Frist-
ablauf am Sonnabend vom 10. 8.1965 (BGBI. I S.753).

Im Rahmen dieses Beitrages soll nicht weiter auf diese Vorschriften eingegangen
werden. Der folgende Katalog, der sidr auf die überwiegend anzuwendenden Redrtr-
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und Verwaltungsvorsdrriften besdränkt und keinen Ansprudr auf Vollständigkeit

erhebt, edäutÄ die zulässigen Redrtsbehelfe, die Fristen, innerhalh derer die

RedrtsLehelfe eingelegt werdln können, und benennt die Stellen, die über die

Redrtsbehelfe entsdreiden.

Eine kurze Zusammenfassung der Zustellungsarten für Verwaltungsakte mag als Hin-
weis auf die gegebenen MOgiidrkeiten angesehen werden. De \(ahl der Zustellungs-

art bleibt dei BehOrde übeilassen, die den Verwaltungsakt edassen hat; sie soll die

zwed<mäßigste und zugleidr wirtsdraftlidrste Zustellungsart wählen.

De Ausführungen über die Beredrnung des Beginns und des Endes der Fristen bei

Redrtsbehelfen werden durdt einige Beispiele erläutert, die sidr auf das Jaht 1969

beziehen.

Rechts- oder
Ve rwaltungsvorschri ft

Entscheidung über den
Rechtsbehelf durchRechtsbehelf

Frist für
Einlegung
Rechtsbeh

die
des

elfs

Fortführungserlaß I, Be- \Widerspruch

nachrichtigung der Eigen-
tümer über Fortführung
nach Nr. 5.1

Katasteramt bei Abhilfe,
sonst R.g. -Präs./Verw.-
Präs.

1 Monat

Klage auf Grund 1 Monat Verwaltungsgericht
des §üriderspruchs-
besdreids

Fortführungserlaß II,
Benachrichtigung nach
Nr. 7.5

2 §Tochen Katasteramt, bei ridrtiger
Abmarkung durdr Ab-
markungsbescheid, bei
fehlerhafter Abmarkung
neues Abmarkungs-
verfahren.

Nachprüfung

Fortführungserlaß II,
Abmarkungsbesdreid
nadr Nr. 7.7

§[iderspruch 1 Monat Katasteramt bei Abhilfe,
sonst R.g.-Präs./Verw.-
Präs.

Klage auf Grund
des §(/iderspruchs-
bescheids

1 Monat Verwaltungsgericht

Fortführungserlaß II, Entweder: Form- und

Prüfung der Vermessungs-Aufsidrts- fristlos

schriften (Nr. 16.5) beschwerde, oder: 1 Monat
§Tiderspruch

R.g. -Präs./Verw. -Präs.

Katasteramt bei Abhilfe,
sonst R.g.-Pras./Verw.
Präs.

Klage auf Grund
des §üriderspruchs-
bescheids

1 Monat Verwaltungsgericht
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v".,^[i,'}Iäii,.ä,.,,, Rechtsbeherr #$iäIfu 't:'A:ltäfl1ilä$.,

Katastereinridrtungserlaß§Tidersprudr rMonat KatasteramtbeiAbhilfe,
sonst Reg.-Präs./Verw.-
Präs.

Klage auf Grund 1 Monat verwaltungsgericht
des Widerspruchs-
bescheids

Gesetz über Unschäd-
lichkeitszeugnisse voln

Anrufung des 2 Wochen Amtsgericht
Amtsgerichts

statt.

«Nar. 
-CVgf. 

S. 159) Sof. Besdrwerde 2 §7od'ren Landgericht, eine weitere
an das Landge- Besdrwerde findet nicht
richt gg. die Ent-
sdreidung d.AG

Gebührenordnung vom §{ridersprudr 1 Monat Katasteramt bei Abhilfe,
4.2. t9661Nds. GVBI. sonst Reg.-präs./Verw.-
S.31) Präs.

Klage auf Grund I Monar Verwaltungsgericht
des \tfliderspruchs-

bescheids

Gesetz über ordnungs- Einsprudr gegen t §7odre Katasteramt bzw. das
widrigkeiten vom24.5. Bußgeldbesdreid LVwA - LVm - bei Rücl-
1968 (BGBI. I S. 481), nahme des Besdreides
§ 26 Verm.- u. KatGes. (Nds. MBl. 1966 S. I t 8 -

GültL Mdt 1/19)
sonst Abgabe an Staatsanwaltsd-raft, die Akten dem Amts-
geridrt zur Entscheidung vorlegt. Cegen das Urteil bzw.
den Besdrluß des Amtsgerichts ist im Rahmen des § 79
O§7iG die Red-rtsbesdrwerde zulässig.

Grunderwerbssteuerge- \Tiderspruch 1 Monat Katasteramt bei Abhilfe,
setz i. d. F. des Cesetzes gegen die Ableh- sonst Reg.,Präs./Verw.-
v.12.6.1964(Nds.GVBI. nung der Zwed<- Präs.
Sb. II S. 499 und Nds. dienlichkeits- Abschriften der Ents«h. sind dem
GVBI. 1964 S.9a)RdErl. bescheinigung Finanzamt bzw. dem Finanzgeridrt zu
vom 1. 12. 1966 (Nds. übersenden.
MBl. S. I 158 . GültL
t\^d[154157)

Klage auf Grund I Monat Verwaltungsgericht
des §Tiderspruchs-
bescheids
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Die gebräudrliüsten Zustellungsarten

l. Zustellung durdr die Post mit Zustellungsurkunde (Postzustellungsauftrag); Rücft-

gabe der ürkunde mit Zustellungsvermerk und Zeitpunkt der Zustellung.

2. Zustellung durdr die Post mit eingesd,riebenem Brief ; er gilt mit dem dritten Tag

nach Aufgabe bei der Post als zugestellt. Beispiel, Postaufgabe am 3. 3. 1969, als

Tag der Zustellung gilt der 6. 3. 1969.

Einsdreibebrief mit Rüd<sdrreiben; hier ist der Tag der Zustellung aus dem

Rüd<sdrein zu ersehen (s. audr NJ§tr 1967 S. 1296).

3. Zustellung durdr die Behörde gegen Empfangsbekenntnis; Sdrriftstüd< wird durdr
Bediensteien der Verwaltungsbehörde dem Empfänger ausgehändigt, Empfangs-

bekenntnis weist Zeitpunkt der Zustellung aus'

Vereinfadre Zustellung gegen Ernpfangsbekenntnis an Behörden, Körpersdraften

usw.; der Empfänger sendet das vorbereitete Empfangsbekenntnis mit Datum

und Untersdrrift an die absendende Behörde zurüd<.

a. Ggf. öffentlidre Zustellung; das zuzustellende Sdriftstück wird bei der Behörde

atigehangt. Anstelle des Sd'rriftstücks kann eine Bekanntmadrung ausgehängt

*.ä"rr, ius der zu ersehen ist, wo das Sdrriftstüd< eingesehen werden kann.

Das Sdtriftstück ist an dem Tage als zugestellt anzusehen, an dem seit dem Tage

des Aushängens zwei §üodren verstridren sind. Auf dem Sdrriftstüd< ist der Tag

des Aushängens und der Tag der Abnahme zu vermerken (s. § 15 VwZG).

Beginn und Ende der Fristen ftir Redrtsbehelfe

Frist des Rechtsbehelf s' l Monat
Die Frist beginnt mit Ablauf des Tages, an dem der Verwaltungsakt zugestellt wor-

den ist und ändet an dem Tage des nädrsten Monats, der nadr seiner Zahl (Datum)

dem Tage der Zustellung entsprid'rt (§ 187 Abs. 1, 188 BGB).

Beispiel: Zustellung am 11. 2. 1969, Beginn der Frist am 12.2. 1969, Ende der Frist

am 11. 3.1969.

Frist des Rechtsbehelfs, 2 \Tochen

Die Frist beginnt mit Ablauf des Tages, an dem der Verwaltungsakt zugestellt wor-

den ist und endet nadt Ablauf von zwei §Todren an dem Tage, der nadr seiner

Benennung (§üodrentag) dem Tage der Zustellung entspridrt (§§ 187 Abs. 1, 188

BGB).

Beispiel, Zustellung am7. ?. 1969 (Freitag), Beginn der Frist am 8. 3. 1969 (Sonn-

abend), Ende der Frist am 21.3. 1969 (Freitag).

Frist des Rechtsbehelf s' 1\üroche
Die Frist beginnt mit Ablauf des Tages, an dem der Verwaltungsakt zugestellt wor'
den ist und*endet nach Ablauf von einer §(odre an dem Tage, der nach seiner Be-

nennung (§üodrentag) dem Tage der Zustellung entspridrt (§§ 1 SZ Abs. 1, 1 88 BGB).

Beispiel: Zustellung am 11. 3. 1969 (Dienstag), Beginn der Frist am 12' 3' 1969

(Mittwodr), Ende der Frist am 18' 3. 1969 (Dienstag).
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Offenlegungsfüst

Fristen bei Offenlegungen bzw. Bekanntmadrungen beginnen mit dem Tag der
Offenlegung bzw. Bekanntmachung (§§ 187 Abs. 2, 188 BGB).

Beispiel' Eine Offenlegung, die einen Monat dauert und am 18. 3. 1969 beginnt,
ende am 17. 4. 1969. De Frist zur Einlegung des Redrtsbehelfs beginnt am 18. April
1969 und endet mit Ablauf des 1 7. 5 . 1969 i sie verlängert sidr aber bis zum 19. Mai
1969, weil der 17. 5. 1969 ein Sonnabend ist.

Genauigkeitsprüfung der Grundrißkarte 1 : 5000
Von Vermessungsdirektor Dr.-lng. Eriü H a u p t, Regierung Hildesheim

t. Einleitung

Nadrdem in Niedersadrsen die Deutsdre Grundkarte (Crundriß) bzw. eine ihrer
Vorstufen zu über 80o/o fertiggestellt ist, erscheint es geboten, eine Zwisdrenbilanz
zu ziehen und sidr über das weitere Arbeitsprogramm klar zu werden. Diese
Zwischenbilanz ist um so wichtiger, als in den letzten Jahren einige bemerkenswerte
Anderungen in der Konzeption des Kartenwerkes 1 :500O eingetreten sind.

Zunädrst ist ridrtungweisend, daß die RiKaNi von 1963 die Behelfslösung der
Katasterplankarte ganz aufgegeben hat und generell auf die Deutsdre Grundkarte
(Crundriß) als erster Entwiddungsstufe abstellt.* \ü[enn audr diese weitergehende
Forderung sich primär auf Neuherstellungen bezieht, so enthält sie implizit audr
eine Bestandsaufnahme, inrvieweit die bisher gefertigten Grundrißkarten 1:5000
diesen höheren Anforderungen bereits genügen. Hierfür spridrt audr Ziffer 7.1

RiKaNi, wonadr eine Cenauigkeitsprüfung nunmehr bindend vorgeschrieben wird.

§Teiterhin ist von grundlegender Bedeutung, daß das Musterblatt für die Topo-
graphisdre Karte 1:25000, Ausgabe 7967, zum ersten Male für das ganze Bundes-
gebiet festlegt, daß die Kartenoriginale 1:25 000 künftig aus den Deutsdren Grund-
karten 1 :5000 abzuleiten sind. Die Deutsche Grundkarte kann diese Aufgabe aber
nur erfüllen, wenn das Kartenwerk geschlossen vorliegt.

2. Arbeitsprogramm

Aus dieser Aufgabenstellung ergibt sich folgendes Programm für die weitere Be-
arbeitung des Kartenwerks 1:5000:

1. Sdrließung der noch vorhandenen Grundrißlücken im Kartenwerk 1'5000.

2. Ergänzung der RoKa und RoKa-Teile zu Deutschen Grundkarten (Grundriß).
Das Dezernat Topographie der Abteiltrng Landesvermessung des Landesverwal-
tungsamtes hat hierfür bereits wertvolle Vorarbeit durc-h eine Bestandsaufnahme
geleistet und die noch vorhandenen RoKa-Teile in der Blattübersidrt 1 :200 000
für das Deutsche Gruhdkartenwerk 1 

'5000 schraffiert dargestellt.

* Damit hat audr die Abkürzung RiKaNi ihre Bedeutung gewandelt. Ursprünglidr: ,,Richtlinien flir die
Herstellung (und Laufendhaltung) der Katasterplankarte in Niedersadrsen"; ab 11)63: ,,Ridltlinien für
die Herstellung und Fortführung des l(artenwerks 1 :5000 in Niedersadrsen".
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3. Genauigkeitsprüfung der vorhandenen Grundrißkarten 1 :5000'

4. Umwandlung von Katasterplankarten in Deutsdre Grundkarten (Grundriß).

5. Bereinigung des Grundkartenardrivs

Die Notwendigkeit dieses weiteren Arbeitsablaufes hat Verfasser an anderer Stelle

eingehend begitirrdet (1). Hier soll näher auf das zwed<mäßigste Verfahren bei der

Genauigkeitsprüfung eingegangen werden.

3. GenauigkeitsPrüfung

3.1. Genauigkeitsforderung

Die erforderliche Lagegenauigkeit wird in allen Erlassen, Anweisungen und Ridrt-

linien für die Herstellung deiDeutsdren Grundkarte 1:5000 einheitlidr mit 3m in

offenem Gelände und 7ä im §flaldgelände festgelegt. Diese Fehlergrenze hat sidr

iti. al" Neuherstellung geschlossen.i G.bi.t. bewährt. Für die Fortführung einzel-

ner topogfaphisdrer 
-G-egenstände reicht sie jedodr nicht aus' Es ist z. B. un-

"riagti.lri 
wenn bei ein-er Grenzbebauung das Gebäude um 0,5 mm über die

Cren"re nadtgetragen wird. Neben der absoluten Genauigkeit von 3 bzw. 7 m ist

daher noch är, .iilatire. Genauigkeitsmaß für bena&barte topographisdre Gegen-

stände zu beachten. Hierfür käromt nadr Ansidrt des Verfassers nur Zeidren-

genauigkeit : 0,1 mm in der Karte in Frage (1).

3.2. Prüfungsvorsöriften

Es ist interessant zu verfolgen, wie die Vorsdrriften über die Prüfung der Lage--

!*"uigk.it des Kartenwerls i ,5000 im Laufe der Jahre immer mehr verschärft

worden sind.

In den ersten Jahfen nadr dem zweiten §7eltl«ieg kam es vofrangig darauf an,

den großen Kartenbedarf für den §Tiederaufbau zu befriedigen. Die RiKaNi von

1948 enthält daher überhaupt keine Vorsdrriften über eine Genauigkeitsprüfungi sie

Un, i- Gegenteil z,u, daß äi. F.hl".g."nze u.U. übersdrritten werden kann. Ab

1952 wird In di. Ri.lttlinien ein eigener Absdrnitt über Durdrsidrt und Prüfung

eingefügt. Die Prüfung der Lagegenauigkeit ist dabei als ,,Sollvo_rsdrrift" gefaßt.

Ersi aiJ neueste RiKaNi von t-gOl verpflidrtet die Amtsleiter und die von ihnen

b""uftr"gt.r, Beamten des gehobenen Dienstes, sid-r laufend über den Fortgang und

die Güte'der Arbeiten zu 
-unterridrten. 

Die Prüfung der erzielten Lagegenauigkeit

ist, soweit möglidr, mit größeren katasteramtlidren Vermessungsarbeiten oder Prü-

furrgsuer-err,r-ng"r,,u ierbinden. Dieser letzte Passus läßt den Sd,luß zu, daß

"ud 
d". Herauigeber der RiKaNi sidr darüber im klaren war, daß bei der drro-

iir.t.n Arbeitsüüerlastung der Katasterämter kaum Zeit für eine örtlidre Prüfung

der Grundkarte vorhandei ist. Es ersdreint daher sinnvoller, ein Prüfungsverfahren

zu entwid<eln, das mit möglidrst wenig Aufwand denselben Effekt erzielt.

3.3. Prüfungsverfahren

Nachdem im letzten Jahrzehnt, und zwar nadr I{erstellung der Katasterplankarte,

in großem Umfange Polygon' und Kleinpunkte gemessen und Rahmen-Flurkarten

t ,1-OOO bzw. I,ZOOO geferiigt worden sinä, reidrt es in der Regel aus, die Prüfung
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an Hand dieser Unterlagen häuslich vorzunehmen. Im Regierungsbezirk Hildesheim
wurde hierzu ein Merkblatt erarbeitet, das den Katasteiämtern Hinweise fiir den
zwecftmäßigsten Arbeitsablauf und auf tedrnisdre Einzelheiten gibt.
Das Prüfungsverfahren geht von folgenden Grundgedanken aus:
Zunädrst soll es eine Bestandsaufnahme ermöglidren, um Klarheit zu schaffen,
weldre Grundrißkarten bereits die Genauigkeitsforderungen an die Deutsdre Crund-
karte (Grundriß) erfüllen.
Dabei sind die photogrammetrisch hergestellten Blätter in das Prüfungsverfahren
einbezo€en worden, weil ihre homogene Genauigkeit infolge Vergabä der Aus-
wertearbeiten und entwicklungsbedingter Sdrwierigkeiten nidrt geiuährleistet er-
sd,eint.

Nachdem die Anlaufschwierigkeiten überwunden sind und ggf. genügend viele
Kontrollmöglidrkeiten zur verfügung srehen, ist es geredrtf..tili, ,,it tiniäg die Er-
neuerung ungenauer Grundrisse grundsätzlidr a.rf das photolgrammetrisäre Ver-
fahren abzustellen. Das Prüfungsverfahren wurde deshalL so ägelegt, daß es -quasi als Nebenprodukt - einwandfreie graphisdre paßpunkte 

-*odä besser nodr

- Paßgebiete liefert, die eine_ örtlidre Paßpunktbestimmung zur Auswerrung von
Beridrtigungsflügen weitgehend überflüssig mad-ren.

Außerdem fällt als willkommenes Nebenprodukt dabei die Deckfolie für die poly-
gonübersidrten 1 :5000 nadr Nr. 5,23 Polygonpunktfelderlaß ab.
Der notwendige Arbeitsaufwand kann beträdrtlidr reduziert werden, wenn Aus-
bildungskräfte in die Genauigkeitsprüfung eingesdraltet werden. Im Regierungs-
bezirk Hildesheim gehört es z. B. zur Ausbildung, daß Lehrlinge und praftikanän
im. letzten Ausbildungsjahr 2 und Beamtenanwärter 3 bis i Katasterplankarten
prüfen.

4. Bereinigung des Grundkartenardrivs
rJ(ährend die Ridrtlinien von 1948, 1952 und 1956 bindend vorsdrrieben, daß alle
entstandenen Unterlagen aufzubewahren sind, sieht die RiKaNi von 1963 erstmalig
eine Bereinigung des Grundkartenarcl'rivs vor. Nadr Ziffer 7.4 können Druck-
vorlagen und Korrekturblätter ausgesondert werden, wenn die Deutsdre Grund-
karte (Grundriß) fertiggestellt ist. Dabei wird besonders hervorgehoben, daß durdr
eine Prüfung die Ridrtigkeit der Darstellung gewährleistet sein mrrß.
\üflenn die Genauigkeitsprüfung ergibt, daß die vorliegende Grundrißkarte I :5000
den Anforderungen an die Deutsdre crundkarte lcrundriß) voll genügt, sollte von
dieser_ Möglidrkeit Gebraudr gemad-rt werden. Die Einsdrränt ung ,,;r bestimmte
unterlagen hat hierbei nach Ansidrt des verfassers keine Berecl.rt-igung mehr. Als
Entstehungsnachweis reidrt das Karteiblatt (Anlage I zur RiKaNil vollk-ommen aus.

5. Sdrluß
Die Erfahrung hat gezeigt, daß eine §Teiterverarbeitung der Grundrißkarte l:5000

- etwa durdr Zusammenkopien oder Höhenaufnahmen - nur rationell ist, wenn
der Grundriß einheitlichen Genauigkeitsforderungen genügt. Einzelheiten über ein
zwed<mäßges Prüfungsverfahren gibt das nad-rstehende Mirkblatt an.

Sdrrifttum
!l tlaup! E.: Deutsdre Grundkarte (Grundriß) 

- Katasterplankarte - Rahmenflurkarte l:5000.zfv 1969, s. 169
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Merkblatt

Cenauigkeitsprttfung der Katasterplankarten und Deutsdren Grundkarten

(Grundriß)

t. Vorarbeiten

Um einen tlberblicl< über eventuelle erforderlidre qualitative Erneuerungen der
vorhandenen Grundrißkarten l:5000 zu gewinnen, ist eine Bestandsaufnahme durdr-
zuführen. Die Ergebnisse sind in der Blattübersidrt 1 :20o 000 für die Deutsdre

Grundkarte nach folgendem Sdrema darzustellen,

1 . 1 . Geometrisch einwandfreier Grundri{} : rote Flächenfärbung.
Hierzu gehören alle Karten,

a) die über Flurkarten mit Gauß-Krüger- oder Soldnernetzen entstanden sind

und

b) bei denen eine Genauigkeitsprüfung nad-r dem Verfahren zuZiflet 3 ergeben

hat, dall sie den Anforderungen an die Deutscfie Grundkarte genügen.

1 .2. Photogramrnetrisch hergestellter Grundriß, rotes Diagonalkreuz
Hierzu gehören alle Karten, denen eine Stereoauswertung oder eine Ent-
zerrung zugrunde liegt.

1.3. Sonstiger Grundriß' Ohne Signatur.
Hierbei handelt es sidr um die Karten, die arrf der Grundlage von Flurkarten
ohne bzw. ohne braudrbares Netz über. Flurkartenpaßpunkte entstanden sind.

1.4. §[enn sich eine Karte aus Teilen untersdriedlidrer Genauigkeit zusammensetzt,
z.B.tlz geometrisch einwandfrei, r/: sonstiger Crtrndriß, ist das ganze Blatt
nach dem ungenauesten Anteil einzustufen.

2. Grundsätze der Genauigkeitsprüfung

2.1. Die Genauigkeitsprüfung ist aussdrließlidr häuslidr an Hand von Rahmen-Flur-
karten oder koordinierten Festpunkten durchzuführen. Sie erstreckt sidr vor-
dringlidr auf sonstige Grundrisse nadl Ziffer 1.3.

Eine zuverlässige Aussage über die geomerische Qualität dieser Grundrisse
wird gewöhnlidr erst dann möglich sein, wenn innerhalb jeder Flur mindestens

ein Punkt auf seine Lage im Netz überprüft werden kann.

Reidren die vorhandenen Unterlagen für eine Untersudrung in diesem Um-
fange noch ni<fit aus, so ist die Genauigkeitsprüfung vorerst zurücl.zustellen.

2.3. Die photogrammetrisch hergestellten Grundrisse sollen geprüft werden, sobald
die Untersudrungen nach Ziffer 2.2. abgesdrlossen oder wenn sie z.Z. nidtt
möglidr sind.

Hierbei reidrt es in der Regel aus, wenn mindestens 5 Punkte überprüft
werden. Diese Punkte sollen etwa gleichmäßig über die Kartenflädre verteilt
liegen.

2.4. Für die Untersudrung sind transparente maßhaltige Ausgaben der Karten I :5000

zu verwenden. Ihr Netz ist vor Beginn der Arbeiten zu überprüfen und ggfs.

auf reproduktionstedrnisdrem §7ege auf Sollmaß zu bringen.
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3. Prüfuerfahren

Als geometrisdr einwandfrei gelten sold're Stellen, deren [:ge im Kartennetz mit
der Sollage innerhalb der Fehlergrenzen nadr Nr. 1.5. RiKaNi übereinstimmt
(offenes Gelände : 3 m, §flald : 7 m). De Sollage der Grundrißdarstellung
ergibt sidr entweder

a) aus vorhandenen Rahmen-Flurkarten l:2000 oder
b) auf Grund von Festpunkten, die im Gauß-Krüger-system koordiniert sind.

3.1. Prüfung der Grundrisse an Hand vorhandener Rahmen-Flurkarten

3.1.1. Es sind Verkleinerungen der Rahmen-Flurkarten auf maßhaltigem Film im
Maßstab 1 :5000 zu fertigen.

3.1.2. Die Verkleinerungen sind mit der Grundrißkarte 1:5000 auf Grund ihres
gemeinsamen Netzes zur Ded<ung zu bringen.

An Hand der zugeordneten Verkleineruflgen ist die geometrisdre Qualität
des Crundrisses zu überprüfen.

3. 1 .3. Das Ergebnis der Prüfung ist nadr Ziff . 3.? nadrzuweisen.

3.2. Prüfung der Grundrisse an Hand koordinierter Festpunkte

3.2.1. Die Punkte (I?, PP, Kleinpunkte) sind nadr Koordinaten auf einer maß-
haltigen Ded<folie aufzutragen. Die Ded<folie soll im §7ege der automa-
tisdren Kartierung hergestellt werden, wenn eine zu geringe Punktmenge
dem nicht entgegensteht.

3.2.2. Die Decl<folie ist der Grundriß,karte 1:5000 auf
zuordnen. Die Genauigkeit des Grundrisses ist an
gen oder sonstiger geeigneter Messungszahlen zu

3.2.3. Das Ergebnis dieser Prüfung ist nach Ziffer 3.3.

3.3. Nadrweis der Prüfungsergebnisse

3.3. I . Das Ergebnis der Prüfung nach Ziff em 3. 1 und
der untersuchten Karte wie folgt darzustellen,

3.3.2. Crundrißteile, die sidr auf Grund der Untersudrungen als geometrisch ein-
wandfrei ergeben haben, sind rot zu umranden.

3.3.3. Nidlt einwandfreie Grundrißteile, sind blau zu umranden.
3.3.4. Von einer Rahmen-Flurkarte gedeckte Grundrißteile sind insgesamt - ent-

weder rot oder blau - zu umranden. Hierbei gik Ziffer 1.4 entspredrend.

4. §fleitere Bearbeitung

4.1. Für Karten mit einwandfreiem Grundriß ist die ausreidrende geometrisdre
Qualitat im zugehörigen Karteiblatt zu bescheinigen.

Sind Grundrisse nur teilweise geometrisch einwandfrei, entscheidet
leiter, ob eine Berichtigung oder Erneuerung zweckmäßig ist.

Treten im gesamten Blatt Spannungen auf I ist es zu erneuern.
Eine Berichtigung kommt nur in Betracht/ wenn einige wenige Stellen den Ge-
nauigkeitsforderungen nicht genügen. Für die Erneuerung ist in der Regel das
photogrammetrische Verfahren vorzusehen.

Grund des Gitternetzes zu-
Hand der Punkteinmessun-
überpnifen.
nachzuweisen.

3.2 ist in einer Lichtpause

der Amts-4.2.

4.3 .

4.4.
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4.5. Zur Vereinfadrung der photogrammeüisdlen Auswertung sollen.die bereits

vorhandenen geoäeffisch einwandfreien Grundrißteile als graphisdre Paß-

punkte bzw. Paßgebiete verwendet werden.

Die Unterlagen nadr ZÄffer 3.?. sind daher aufzubewahren und auf Anforde-

rung dem Regierungspräsidenten vorzulegen.

4.6. Die Blattübersidrt raldtZiffer 1 ist auf Grund der Prüfungsergebnisse jeweils

zu ergänzen und zwar,

geometrisdreinwandfreieKarten: roteFlädrenfärbung

erneuerungsbedürftige Karten: blaues Diagonalkreuz

zu beridrtigende Karten: blauer Diagonalstridr

5. Hinweise für die praktisdre Bearbeitung

5.1. Für die Untersudrungen sind folgende Unterlagen erforderlidr'

1. eine maßhaltige transparente Ausgabe der Grundrißkarte 1 :5000,

2. eine Lidrtpause der Grundrißkarte 1:5O00,

3. auf 1 :5000 verkleinerte Rahmen-Flurkarten,

4. Polygonübersidrten 1:5@0 bzw' 1:25 000,

5. Einmessungen der TP, PP und Kleinpunkte sowie sonstige geeignete Auf-
messungen,

6. Koordinatenverzeidrnisse.

5.2. Die Untersudrungen nadr Nr. 3.2 beginnen mit der Aufstellung der Ablodr'
belege für die automatisdre Kartierung.

5.3. Als Eingabevordrucke für die Koordinaten werden zwed<mäßig Lidrtpausen

der KoJrdinatenverzeidrnisse verwendet. sie sind zu diesem Zwed< so anzu-

fertigen, daß sidr am linken Rand ausreidrend Platz ergibt, um

a) die Punktnummer nadr den Erfordernissen der Automation auf eine l0steltige

Zahl ergänzen und

b) links von der l0stelligen Punktnummer nodr die 3stellige Redrennummer

eintragen zu können.

5.4. Die Ded<folien (ziffer 3,21) sind zur Herstellung der Polygonübersidrten

1 ,5000 nadr Nr. 5.23 Polygonpunktfelderlaß zu verwenden. Sie sind nadr Ab-
sdrluß der Genauigkeitsprüfung nadr Nr. 5.24 des Erlasses auszuarbeiten.

Es ist daher zweckmäßig

a) die Festpunkte auch innerhalb der Rahmenkartenteile auftragen zu lassen und

b) das Prüfverfahren mit nidlt entsdlidlteten Folien durdrzuführen'

5.5. Für die Kennzeidrnung der einwlandfreien Stellen genügt eine einfadre grobe

Umrandung mit Farbstift.
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Aktuelle Fragen der Bodenordnung und Grundstüd<sbewertung

Von Vermessungsoberrat Dipl.-lng. J. S tu mp f , Katasteramt Btrrgdorf

Mit dieser Themenstellung hatte das Institut für Städtebau und §Tohnungswesen
der Deutsdren Akademie für Städtebau- und Landesplanung in Mündren zu einem
dreitägigen Fadrseminar vom 10. bis 12. März 1969 in die Tedrnisdre Hodrsdrule
Münd-ren eingeladen.

Der erste Tag war fast aussdrließlidr der Grundstücksbewertung gewidmet, die
beiden übrigen Tage überwiegend der Bodenordnung. Der Beridrterstatter beridrtet
im folgenden nur über den ersten Tagungstag, an dem allein er teilnahm.

Etwa 100 Teilnehmer begrüßte der Tagungsleiter, Prof. Dr.-lng. Seele*), am 10. 3.,
Vermessungs- und Liegensclafts-Fadlleute, vereidigte Sadrverständige und ehren-
amtlidle Gutadrter aus fast allen L'ändern der Bundesrepublik, vo,rwiegend aus
Nordrhein-§(estf alen.

Die Tagung knüpfte an eine Veranstaltung des Instituts mit ähnlidtem Hauptthema
im Oktober 1966 an (s. AVN 1967t 5.70). Um das damalige Seminar zu vertiefen

- so Prof. Seele in seiner Begrüßung - wurden jetzt bewußt die gleidren Referen-
ten und zum Teil die gleidren Vortragsthemen gewählt. Jeder Vortrag - jedenfalls
am ersten Tagungstag - behandelte sein Thema in sidr abgeschlossenr so daß die
Nidrtteilnahme am Seminar 1966 kein Hindernis war.

Das erste Referat, ,,Kriterien der Bodenordnung und Grundstti&sbewertung ftir die
Stadterneuerung" hielt Prof. Seele selbst.

Er übergab als Literatur den ,,Entwurf eines Städtebau- und Gemeindeentwiddungs-
gesetzes" - offenbar das jetzige Entwurfsstadium des ,,Städtebauförderungsgeset-
zes". Innerhalb des Oberbegriffs ,,Stadterneuerung" : Neugestaltung von Ge-
bieten - nidrt Einzelgrundstücken - städtischen Charakters behandelte der Refe-
rent die ,,Sanierung" als Aufgabe für Bodenordnung und Grundstücksbewertung
in förmlidr festgestellten Sanierungs-Gebieten, wie sie der genannte Cesetzentwurf
vorsieht.

Die Sanierung stellt Bodenordnung und Bewertung vor besondere Probleme; der
Referent zeigte einige von ihnen auf:

Sehr untersd-riedlidre vorhandene Bausubstanz, oft übergroße Baunutzung,

großer Kreis von Beredrtigten - Eigentümer, Pädrter, Mieter,

unzureidrende Verkehrsflächen und Mangel an privaten Einstellplätzen.

Für die Bodenordnung in Sanierungsgebieten reid,en nadr Ansidrt des Referenten
die vorhandenen oder geplanten gesetzlidlen Verfahrensmöglidrkeiten nid-rt aus;
audr der Gesetzentwurf geht für Planung und Ausführung nidrt über den I. und
IV. Teil des Bundesbaugesetzes hinaus.

*) z. Zt. Inhaber des
Dortmund
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Der Referent forderte für Sanierungsgebiete eine Koordination der Planung mit
dem tatsädllidren Sanierungsablauf an Stelle eines starren Planens vor dem Beginn.

Der ,,stufenweise" Bebauungsplan muß sidr etwa in folgender Form der Ausführung
anpassen:

Planung

1 . Stufe: Festsetzung der abzu-
brechenden Gebäude

2. Stufe, Verkehrsflächen und Flächen

für Gemeinbedarf

3. Stufe: Art und Maß der baulichen
Nutzung

4. Stufe

Ausführung

Abbruch

Freilegung und Anlage der Verkehrs-
usw. Flächen

neue Bebauung

Alle geplanten Maßnahmen müssen mit den Beredrtigten eingehend vor den je-
weiligen Planungsstadien erörtert werden - der Gesetzentwurf sieht nur eine ein-
malige Erörterung vor dem Verfahren vor. Für die Ausführung forderte der Referent
die Möglidrkeit einer Kombination und eine Variation der bestehenden Boden-
ordnungwerfahren. Beweglidrkeit in der Ausführung ist wie in der Planung erfor-
derlidr, urn den oft - innerhalb eines Gebietes - sehr unterschiedlidren Ver-
fahrensbedingungen zu genügen.

Die Grundstücksbewertung spridrt der Gesetzentwurf an zwei Stellen direkt an.
Gutad-rten der Cutaihteraussdrüsse sind danadr,

Grundlage für Ausgleidrs- und Entsdrädigungsleistungen,

und Grundlage für ein vorgesehenes ,,gemeindlid,es Grunderwerbsredrt", das zu-
'sätzlid'r zu dem bereits aus dem BBauG bekannten Vorkaufsredrt fiestgelegt werden
soll. (Dieses Grunderwerbsredrt ist allerdings als ,,unzulässig vereinfadrte Ent-
eignung " stark umstritten.)

In beiden Fällen ist eine Bindung der ausführenden Stellen an das Gutad,ten vor-
gesehen.

Damit kommt - so der Referent - der Grundstüd<sbewertung in Sanierungs-
gebieten ein erheblidres Gewidrt zu, gerade hier muß also der Gutadrteraussdruß
,,Uberzeugnngsverrnögen " besitzen.

Einzelheiten zur Problematik der Sanierungs-Bewertung verwies der Referent, um
sein Referat zeitlidr zu begrenzen, in die Diskussion und gab den Teilnehmern dazu
eine Reihe sdrriftlidr festgelegter Vorschläge an die Hand. - Leider wurde die
Diskussion nidrt mehr durdrgeführt. Die Diskussionsvorsdrläge lassen sidr, in Stidr-
worten, so wiedergebent

Uberzeugende Bewertungsgrundlagen für §7ertänderungen, die durdr die Aussidrt
auf Sanierung eintreten, vorhanden? (Der Entwurf sieht für die Abfindung ihre
Berücksidrtigung vor.)

Vertänderungen vor dem Verfahren - §qfi\,sndigkeit ihrer Berücl<sidrtigung?
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Vorgesehene Definition der wertbeeinflussenden Urnstände im Gesetzentwurf -notwendig und hinreidrend?

Dem Bewertungsfad-rmann sind diese Probleme bekannt. Die Redrtspredrung hat
sid'r häufig mit ihnen beschäftigt. Unter den ersdrwerten Bedingungen einer Sanie-
rung erhalten sie besondere Bedeutung.

Resümee aus diesern Referat: Der Referent beabsidrtigte darzulegen, daß eine
befriedigende Lösung der Aufgaben.für eine überzeugende Stadterneuerung bisher
nodr nidrt möglidr ist und daß sie vielmehr einer nodr eingehenderen Vorbereitung
bedarf.

Das zweite Referat' ,,Statistik in der Grundstü&sbewertung - Möglidrkeiten und
Grenzen", gehalten von Oberliegensd'raftsrat Tiemann, Essen, besdräftigte sidr mit
der Sammlung und Auswertung von Kaufpreisen.

Aufgabe einer Statistik ist es, aus einer Anzahl von Einzelwerten Durdrsdrnittswerte
zu ermitteln. Die Statistik wird um so besser sein,

1. je größer die Anzahl der Einzelwerte ist und 2. je gleidrartiger die Einzelwerte
sind.

Für eine Kaufpreissammlung heißt dies nadr Auffassung des Referenten,

Die Vielzahl der Einzelwerte ist durdr die Menge der Kaufpreise gegeben.

Die Gleidrartigkeit muß durdr Bereinigung dieser I(aufpreise hergestellt werden.

So bearbeitet wird die Kaufpreissammlung zu einer statistisd,en Datensammlung.
Sie liefert das ,,statistisdre Material". Aus einer Synthese dieses Materials mit dern
,,Bewertungs-Fadrwissen" entstehen die ,,statistisdren Methoden". Sie sind nadr
Meinung des Referenten auf die drei gebräud-rlidren Bewertungsverfahren

Vergleidrswert-, Sadrwert-, Ertragswertverfahren

anwendbar, vorausgesetzt, daß für die notwendigen Eingangswerte statistisches
Material vorliegt.

Die statistisd,en Methoden sollen

den Normfall herausstellen,

die Gesetzmäßigkeiten der Abweidrungeo vom Normfall untersuchen,

im Ergebnis sollen sie für die einzelne \Wertermittlung die subjektive und stark
fehleranfällige Sdrätzung von Ab- und Zusdrlägen gegenüber den gegebenen Ver-
gleidrspreisen durd-r eine erweiterte Vergleidrswertbasis ersetzen.

Die Möglidrkeiten der statistisdren Methoden erläutert der Referent am Vergleidrs-
wertverfahren. Als Normfall wird der Ridrtwert angesehen, der sich auf ein Norm-
Ridrtwertgrundstüd< bezieht (vgl. dazu den Aufsatz des Referenten in den AVN
1964, S. 50). Die Abweidrungen ergeben sid, aus Kaufpreisen für Grundstüd<e,
deren Bedingungen vom Ridrtwertgrundstüd< abweidren. Ihre Gesetzmäßgkeiten
müssen deduktiv ermittelt werden, hier liegt die besondere Aufgabe für das ,,Be-
wertungs-Fadrwissen", sie werden etwa in Zahlentabellen oder graphiscl'ren Dar-
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stellurgen zusammengestellt. Zwei Beispiele hierfür - graphisdre Darstellungen für
die Abhängigkeit des Bodenwertes vofl der baulidren Ausnutzung und, zum zweiten,

von der Grundstüd<stiefe - unterstützten die Ausführungen des Referenten.

Die Grenzen der statistisdren Methoden sah der Referent vor allem, darin, daß

sie nid,t verallgemeinert werden dürfen. Sdron zu den gezeigten Beispielen wies

er darauf hin, daß die dort dargestellten Gesetzmäßigkeiten unter versdriedenen Be-

dingungen untersdliedlidr sein können.

Sdiließlidl warnte der Referent vor Bewertungen auf Grund ,,urteilsloser" Mittel-
bildung aus unbereinigten Kaufpreisen. §(/ie unsidrer derartige Bewertungen sind,

zeigte 
-er 

an einer graphisdren Darstellung von Durdrschnittspreisen für Bauland

aui Gemeinde, ,rnd Siadten uritersdliedlidrer Größe, in der sidr, besonders bei

kleinen Städten, beadrtlidre Preisgdrwankungen zeigten.

Audr dieser Vortrag konnte aus Zeitmangel nidrt mehr diskutiert werden. Im gan-

zen gesehen gab dÄr Referent grundsätzlidre Anregungen zu einem Problem, das

,*"ihä.rfig sdron diskutiert, in der Praxis aber bisher wenig b9wliltigt oder audr

nur in An[riff genommen ist. De Frage, ob eine überzeugende Bereinigung der

Kaufpreise nr,öglidr sei, mag dabei nodr umsffitten sein'

§üridrtig war audr der Hinweis des Referenten, daß zur Durdrführung derartiger
Unterzuchungen ein Blid< über die Grenzen der einzelnen Gutadrterausschüsse not-

wendig ist. In NR\rZ hat man aus dieser Eikenntnis heraus bereits eine ,,Arbeits-
gemeinsdraft der Gutadrteraussdrüsse" ins Leben gerufen (vgl. AVN 1968, S. 580).

Es folgten zwei Kurzreferate. Im ersten spradl Vermessungsdirektor Kiehlmann,

§7iesbäden, über ,,Bewertungsmerkmale für Gemeinbedarfsflädren unter Berü&-

si&tigung der neueren Redrtspreüung".

Für derartige Grundstücke wird der Gutadrteraussdruß vielfach zur Bestimmung

der Enteignungsentsdrädigung gem. § 95 Bundesbaugesetz in Ansprudr.genommen.

Dabei hat der-Gutadtteraussdruß im wesentlidren zwei Aufgaben, wie der Referent

ausführte, und zwart

1. Bestimmung des Zeitpunktes, in dem das Grundstüd< von der konjunkturellen
\fleiterentwiddung ausgesdrlossen wurde.

2. Bestimmung des Verkehrswertes auf Grund der Eigensdraften des Grundstüd<s.

Der Referent führte dann mehrere Entsdreidungen des Bundesgeridrtshofes aus

neuerer Zeit zu diesen Aufgaben an, und zwart

zu 1. Urteil des BGH v.22. 5.1967 (die Fundstellen wurden nidrt angegeben, dieses

Urteil ist auszugsweise veröffentlidrt in AVN 1968, S. 233):

Unter gewissen Umständen ist die Ausweisung eines Gnrndstücks in einem Be-

bauungiplan und die darauf fußende Enteignung als e i n vorgang anzusehen. Die
durdr ään Bebauungsplan erfolgende Umwidmung eines Grundstüd<s ist in diesem

Falle ftir die Entsdradigung nicht zu berücksidrtigen.

zu 2. BGH-Entsdreidung 1956:

Die Bebauungsefwartung eines Grundsttid<s wird von der Planung zwar wesentlidr

beeinflußt, es ist jedodr daneben audr die ,,natürlid're Entwiddung" zu berück-

sidrtigen.
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weiter zu 2. BGH-Entscheidung 1965:

Die Festsetzung einer Fluchtlinie nadr dem Preußisdren Enteignungsgesetz sagt über
die Qualität der Grundstücke hinter der Flud-rtlinie nid-rts aus. Mit einer Fludrtlinien-
festsetzung ist daher nidrt gleid'rzeitig die Feststellung einer Baulandqualität ge-
geben.

Im zweiten Kurzreferat behandelte Verm,essungsdirektor Prof Dr.-Ing. Vollmar,
Bonn ,,Entwiddungstendenzen in der Bewertung des Erbbauredrts".

Nadr den Ausführungen des Referenten muß die Bewertung eines Erbbaugrund-
stüd<s vom Bodenwert ausgehen, nidrt vom Erbbauzins, der nur eine Belastung des
Erbbaugrundstücks ist. Der Erbbauzins kann über und unter dem marktüblidren
Iiodenzins liegen. Bei marktgered-rtem Erbbauzins fällt - so der Referent -

cler Bodenwert

der Bauwert

dem Eigentümer

dem Erbbaurechtsnehmer zu.

Der Referent wies darauf hin, daß Erbbauredrte zur Zeit nicht mehr aussdrließlidr
sozial gebunden gesehen werden können. Der früher bestehende Vorteil für den
finanziell sdrwädreren Bauwilligen, der einem einmaligen Grundstüd<skaufpreis die
Dauerbelastung eines niedrigen E.-Zinses vorzogt ist heute, durdr die umfangreidren
Möglidrkeiten einer Gleitklausel im Erbbauvertrag, eher ein Risiko geworden. Für
die Bewertung eines Erbbauredrtes ist daher - nadl dem Referenten - die Kennt-
nis des jeweiligen Erbbauredrtsvertrages notwendig.

Im letzten Vortrag des Tages besdräftigte sidr Obervermessungsrat a. D. Sdrlegten-
dal, Herford, mit dem Thema ,,Aufwand und Virksamkeit der Cutadrteraussüüsse
bei Landkreisen und kreisfreien Mittelstädten".

Im Gegensatz zu der Lage in vielen Großstädten, in denen sdron vor Erlaß des
Bundesbaugesetzes fortlaufend Kaufpreise gesammelt wurden und Bewertungsstellen
bestanden, mußten die Gutadrteraussdrüsse in den Landkreisen und kreisfreien
Klein- oder Mittelstädten ganz neu aufgebaut werden. Die umfassende Ubersidrt,
die ein Gutad-rter besitzen muß, fehlt vielfadr, die meisten Gutadtter sehen eine
Bewertung zu sehr vom Einzelfall ohne die Zusammenhänge auf dem Grundstüd<s-
markt,

Die Beratung im Gutacihteraussdruß - also Kollegialsdrätzung statt Einzelsdrätzung -gestützt auf die umfangreidren Unterlagen der Gesdräftsstelle, hilft diesem Mangel
ab. Zugleich ergibt sich aus der Unabhängigkeit des Aussdrusses eine objektivere
Bewertung als bei den oft durch die Abhängigkeit des einzelnen Sadrverständigen
von seinem Auftraggeber erstellten Gefälligkeitsgutadrten.

Von diesen Uberlegungen her redrtfertigt sidr nadr Auffassung des Referenten der
an sidr recht große personelle - in Nordrheinwestfalen! - und finanzielle Auf-
wand für den Aufbau der Gutadrteraussdrüsse.

Uber die §Tirksamkeit der Gutachteraussdrüsse beridrtete der Referent aus seinen
Erfahrungen einige Details. In seinem ehemaligen Amtsbezirk wurden Gutadrten
im wesentlidren für bebaute Grundstüd<e beantragt. Der Referent sdrlägt daher
vor, Kaufpreise für unbebaute Grundstüd<e bei gleidrgearteter Situation mit ge-
ringstmöglidrem Aufwand zu sammeln.

72



Das Vergleidrswertverfahren hält der Referent audr für bebaute Grundstücke an-
wendbar. Zur Bedeutung und Beweiskräftigkeit des Vergleidrswerwerfahrens ver-
wies er - ohne Einzelheiten - auf die entspredrende Redrtspredrung des Preu-
ßisdren OVG.

Von diesem Vortrag hatte sidr der Berichterstatter konkretere Angaben (Zahlen!)
über Aufwand und §Tirkung zum Vergleidr mit der Situation des eigenen Gut-
adrteraussd'russes erwartet.

Die Diskussion begann - auf Anregung des Tagungslgllsl5 - mit der Besprechung
des letzten Vortrages (S&legtendal). Die zwei zur Verfügung stehenden Stunden
gingen fast gänzlidr an diesen Vortrag.

Der Referent selbst nahm zur Inanspruchnahme seines Aussdrusses nodr Stellung.
Die Häufigkeit der Antragsteller hatte danadr die Reihenfolge,

Private (vorwiegend Erbbauauseinandersetzungen)

Geridrte

Behörden (vorzugsweise Enteignung).

Dazu eine weitere Stellungnahme aus NR§7 (OLR Tiemann),

in Städten: überwiegend private Antragsteller

in l.andkreisen: zirka rlt privat,2h öffentlidr.

Eine Reihe von Teilnehmern hielten die öffentlichen Aufgaben des Gutadrter-
aussdtusses (Rid-rtwertel) für widrtiger als die private Inanspruchnahme. Die §irirk-
samkeit kann danadr nidrt ausschließlich aus der Zahl der beantragten Cutadrten
beurteilt werden.

rJ/ei,tere nodr interessierende Punkte aus der Diskussion:

Im süddeutsdren Raum - insbesondere Bayern und Baden-\7ürttemberg - wird
die Virkung der Gutad-rteraussdrüsse sehr skeptisch beurteilt. Es gibt dort sogar
Stimmen, die eine Aufhebung des VII. Teiles des BBauG fordern. Diskussions-
teilnelrmer nannten Gründe für diese sdrledrte Beurteilung: in Bayern werden die
eingehenden Kaufverträge zwar registriert, aber in keiner \7eise irgendwie ausge-
wertet. Damit stehen für die Gutadrteraussdrüsse - bei den Landkreisen - keine
Bewertungsunterlagen zur Verfügung. In Baden-\7ürttemberg hat iede Gemeinde
ihren eigenen Gutachteraussdruß, es sind daher weder Fadrleute nodr Personal für
Gesdräftsstellen ausreidrend vorhanden.

Die Anhäufung von 5 Vorträgen auf einen Vormittag zwang die Referenten zu
starker zeitlidrer Begrenzung. Um so mehr muß anerkannt werden, daß sämtlidre
Vorträge eine Fülle von Anregungen boten, die an sidr eine längere Diskussion ver-
dient und erwünsd,t hätten. Alles in allem waren jedodr die Teilnehmer dem
gastgebenden Institut und den Referenten für die interessante Tagung außerordent-
lidr dankbar.
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Verwendun gsmö gliclrkeiten der Zeicl-r enf olie ..P L

bei der Herstellung der Deutschen Grundkarte 1 :5000

Von Vermessungsoberinspektor B. H o r s t, Nds. LVwA, Landesvermessung

Die ,,Safir Zeidrenfolien-Pl" der Firma Renker t Belipa werden seit einiger Zeit
im Dezernat Topographie der Abt. Landesvermessung des Niedersädrsisdren Lan-

desverwaltungsamtes häufig und vielseitig verwendet.

Hier soll kurz über die Eigensdraften und vor allem über die Verwendungsmög-
lichkeiten dieser Pl-Folien beridrtet werden.

1. Eigensdraften

Die Zeidrenfolie PL wird auf Polyesterbasis hergestellt. Sie ist transparent, maß-

haltig und wärmebeständig. Dese Eigensdraften haben andere Folien (2. B. Poka'
lon) audr, die PL-Folie ist jedodr außerdem mit einer Lad<mattsdridrt versehen.

I .l . Bleizeidrnung

Auf dieser Lad<mattsdridrt haftet Bleistiftzeidrnung außerordentlich gut,
deswegen eignet sidr die PL-Folie besonders für Zeidrenarbeiten im Außen-
dienst.

Bleistiftzeidrnungen mit Minen eines Härtegrades von 2 H oder 3 H (Faber

Castell oder Mars Lumograph) ergeben gute Kopien. Bei Verwendung von

Flärtegraden bis 5 H erhält man nodr einwandfreie Lidrpausen.

§7enn an die Randsd-rärfe des Bleistiftstridres besonders hohe Anforderungen
gestellt werden, empfiehlt die Herstellerfirma, die Folie vorher gründlidr
mit dem ,,Pelikan-Reinigungspulver 33?" zu behandeln.

Durdr das Aufbringen eines Fixativs können die Bleistiftzeidrnungen wisdr-
und wasserfest gemadrt werden. Das ist jedodr vom Dez. Topographie noch

nid-rt erprobt worden.

L2. Tusdrezeichnung

Auf der PL-Folie kann mit folgenden Tusdren gut gezeidlnet werden:

a) Pelikan-Tusdre T und evtl. TT
b) Pelikan-Tusche Sdrwarz-Special Farbton 50

c) Pelikan-Tusdre Farbtöne 51 -56 (lidrtpausfähige Farbtöne).

Von den aufgeführten Tusdren eignen sich die lidrtpausfähigen Farbtöne 50-56
besonders gut für die Verwendung im Rotring Tusdrefüller ,,Variant". Dieser
Halter wird beim Dez. Topographie für Tuschezeidrnungen im Außendienst
verwendet.

Die Herstellerfirma der PL-Folie empfiehlt für die vorherige Reinigung der
Folien, die mit den o. a. Tusdren bezeid,net werden sollen, das ,,RP 333" von
Pelikan (s. 1.1.).
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1.3. Korrekturen

Korrekturen bei den Bleistiftzeidrnungen sollten entweder mit einem weiüen
Radiergummi oder besser mit einem Plastikradiergummi ausgeführt werden.
Am wirkungsvollsten radiert ein angefeudrteter Plastikradiergummi. Die l-ack-

mattsdridrt wird bei Verwendung dieser Radiergummis nidrt verletzt, und die
radierte Fläche kann wieder genauso gut wie vorher mit Blei bezeidrnet wer-
den. Auf einer besdrädigten Lad<mattsdrid-rt haftet keine Bleistiftzeidrnung.

Tusd'rezeidrnungen lassen sidr mit einem feuchten Plastikradiergummi 'oder
vorsidrtig mit einem feinen Radierstift (2. B. Perfection von A. §7'. Faber) ent-
fernen.

Von der Benutzung eines Radiermessers oder Glasradierers ist abzuraten, da

die Mattlad<sdridrt leidrt besdrädigt wird, und auf der blanken Polyesterfolie
die Tusdre sdrledrt haftet. Bes&ädigte Stellen der Mattierung können zwar
mit dem ,,Safir Mattlad< für Polyesterfolien" ausgebessert werden, aber es ist
zwed<mäßger, die Sdridrt beim Radieren erst gar nidrt zu besdrädigen.

t.4. De Pl-Zeidrenfolien werden in versdriedenen Stärken hergestellt'

Bezeichnung

PL o,o5

PL o,o7

PL o,1o

PL 0,1,5

PL 0,15

PL o,2o

Stärke

0,05 mm doppelseitig lackmattiert

O,O7mm doppelseitig lacl<mattiert

0,10 mm doppelseitig lackmattiert

0,15 mm doppelseitig lackmattiert

0,1.5 mm einseitig lackmattiert

O,2A mm einseitig lackmattiert

Preis für
60x60 cm

1 ,62

2,16

2,70

4,68

5,3 8

5,76

De Folien gibt es in Rollen von 5m, 10m und 20m Länge in einer Normal-
breite von 1,20m. Die Preise sind nadr einer Preisliste vom April 1968 (ohne

Mehrwertsteuer) beredrnet worden.

De PL 0,05 und die PL 0,15 einseitig lad<mattiert haben sich im Dez. Topo-
graphie besonders gut bewährt.

1.5. Mit dem Vorteil der guten Haftfahigkeit des Graphits auf den Pl-Folien ist
der Nadrteil verbunden, daß die Bleiminen ziemlidr schnell abgenutzt werden.
Abhilfe sdraffen hier die'rersdriedenen Minenspitzgeräte, die auf dem Markt
angeboten werden. Hier im Dezernat hat sidt das Minenspitzgerät ,,Dahle 322"
im Innen- und Außendienst gut bewährt. Die Handhabung ist einfadr und
man erhält eine sehr gute Spitze.

2. Verwendungsmöglidrkeiten

2.1. Bei der Herstellung der Deutsdren Grundkarte wird die Roka nur nod'r als

kurzfristige Vorstufe betradrtet. §üenn gute Flurkarten vorliegen,'fertigt man
daraus einen Bleientwurf auf Pokalon 0,10 mm. Von diesen Bleientwürfen er-
hält man keine guten Lidrtpausen. Bei dem Einsatz der Photogrammetrie ergibt
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sich jetzt die Notwendigkeit, diese Bleientwürfe oder maßhaltige Transparent-
lidrtpausen davon als Entzerrungsgrundlage für die Anfertigung von Luftbild-
entzerrungen oder als Einpassungsgrundlage ftir die Orientierung der Stereo-
modelle zu benutzen. Diese sd'rwadren Bleizeidrnungen eignen sidr dazu sehr
sdrled'rt.

Die Einpassungs- und besonders die Entzerrungsarbeiten (Dunkelkammer)
können erheblidr erleidrtert werden, wenn die Bleientwürfe statt auf einer
Pokalonfolie 0,10 auf eine PL-Folie 0,10 mit einer 2 H oder 3 H Bleimine ge-
zeidrnet werden. Ein Bleientwurf auf PL-Folie ergibt gute Lidrtpausen und
braudrbare Kopien.

2.2. Der Stereoplanigraph C 8 mit Stempelkopf bietet die Möglidrkeit, Hörfehler
zwisdren Auswerter und Assistent sowie Sdrreibfehler des Assistenten aus-
zusdralten. Die am Zählwerk abgelesene Höhe wird vom Auswerter in das
Drud<werk eiflgetastet und nadr Auslösung auf das Auswerteoriginal gedruckt.
Diese Höhenauswertung soll auf einem transparenten, maßhaltigen Zeidren-
träger stehen. Die Zeidrenfolie muß aber auch die Stempetfarbe so stark an-
nehmen, daß von der Höhenauswertung Kopien und Uchtpausen gefertigt
werden können.

Im Dezernat Topographie wird die beidseitig mattlad<ierte PL 0,05 als Zeidren-
träger verwendet. Um die Ded<kraft der gedrud<ten I-{öhenzahlen zu erhöhen,
wird ein gelber Kohlebogen mit der Sdridrtseite nach oben unter die PL-Folie
gelegt. Das normale Farbband im Stempelkopf ist für die Verwendung auf
der PL-Folie (audr auf anderen Folien) ungeeignet; es ist vorwiegend für den
Drud< auf Papier gedad-rt. Das Farbband ,,Pelikan 2060, 8 mm sdrwarz" ent-
spricht jedodr den gestellten Anforderungen.

2.3. Die ,,Pl-Farbkopie" auf PL 0/15

2.3.1. §7enn die Deutsdre Grundkarte 1:5000 auf photogrammetrisdlem §7ege her-
gestellt wird, liefert die Photogrammetrie in den meisten Fällen zwei Aus-
wertungen: einmal die Höhenauswertung und zum anderen die Grundriß-
auswertung, die aus einer vollständigen Grundrißauswertung, einer Berichti-
gung oder Ergänzung bereits vorhandener GrundrilJzeid,nungen bestehen
kann. Für die örtlidre Bearbeitung müssen diese beiden Auswertungen in
einem ,,Aufnahmeoriginal" * durdr verschiedene Farben voneinander ge-

trennt - enthalten sein.

§ürenn die Deutsdre Grundkarte (Grundriß) vorliegt, werden oft drei Farben
erforderlidr, blau für die vorliegende Grundrißdarstellung, gebr. Siena (hell-
braun) für die Höhenauswertung (Höhenlinien oder photogr. Koten) und
violett - in Sonderfällen rot - für die Grundrißauswerturg (Grundriß-
beridrtigung oder -ergänzung).

2.3.2. Das Aufnahmeoriginal war bislang eine kaschierte Aluplatte. Sie ist für die
örtlidren Arbeiten gut geeignet, weil sidr auf ihr mit Blei und Tusdre gut
zeidrnen läßt und sie weitgehend witterungsbeständig ist.

Durdr,,Blaukopie" wurde die Grundrißdarstellung (Grundkarte [Grundriß]
oder die vollständige photogr. Grundrißauswertung) einkopiert. Die beiden
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anderen Auswertungen wurden mit den entspredrenden Farben in den Blau-

drud< eingedrud<t. Dieses Verfahren war ziemlidr kostspielig und zeitraubend.

2.3.3. Die Vorzüge der kasd'rierten Aluplatte hat die PL-Folie in etwa audr. Die
PL-Folie ist darüber hinaus nodr weniger witterungsempfindlidr. Außerdem
hat sie gegenüber der Aluplatte den Vorteil der Transparenz. Versudre
haben ergeben, daß die versdriedenen Auswertungen f a r b i g in die PL
0,15 einkopiert werden können, wenn eine farblose Kopiersdridrt be-
nutzt wird.

Dadurd, werden die Kosten für die Herstellung eines dreifarbigen Auf-
nahmeoriginals um gut zwei Drittel gesenkt.

2.?.4. Die Transparenz des Aufnahmeoriginals ist ein großer Vorteil. Der Topo-
graph kann Luftbildentzerrungen oder -vergrößerungen unter das Aufnahme-
original legen und hat damit die M<iglidlkeit 1. im Luftbild erkennbare
Gerippelinien oder fläd'renhafte Verfärbungen und topographisdre Linien
oder Gegenstände direkt in das Aufnahmematerial hodrzeid-rnen und 2. sidr

sdrneller im Gelände orientieren zu können.

De Pl-Farbkopie als Aufnahmeoriginal hat sidr im Außendienst gut bewährt.

2.3.5. Hier eine kurze Zusammenstellung der Kopierschidrten und -farben, die bei
der Herstellung der Pl-Farb.kopie verwendet werden'

a) Eggen Kopiersd'ridrt - farblos

b) Eggen Kopierfarben, blau - Verdünnung mit ,,farbloser Farbe" Verhält-
nis 1 :1

braun - pur

violett - pur

rot - Pur.

2.4. Bei der terrestrisdren Höhenaufnahme wurden bisher die auf dem Aufnahme-

original (Blaudrud<) gemessenen Flöhenpunkte (Koten) abends auf eine

Poialonfolie 0,10 mit K-Tusdre hodrgezeidrnet. Die Koten werden bei den

terrestrisdren Ergänzungsmessungen jetzt mit Blei (2 H oder 3 Ff) gesd-rrieben,

und zwar auf eine PL 0,05. Diese terrestrische Kotenpause wird dann in die

photo grammetrisdre Höhenauswertung einkopiert.

3. Veitere Verwendungsmöglidrkeiten (Vorsdrläge)

3.1. Die PL 0,05 ließe sidr gut als Rißformular verwenden (Vermessungsriß, Fort-
führungsriß, Formular für die topographischen Einmessungsskizzen bei der
photogiammetrischen Paßpunktbestimmung). Die Kosten für die PL 0,05 sind
g.g"ntib". Ultraphan zwar höher, aber die Mattlad<schidrt ist gerade bei

ichledrter §{ritterung sehr viel besser bezeidrenbar. Außerdem ist die PL-Folie
maßbeständig und wird bei feudrtem §fletter nicht wellig.

3.2. Für Höhenpläne, die auf maßhaltige Folie gezeidrnet werden sollen, eignen

sidr die Pl-Folien als Zeidrenträger besonders gut. Die Höhenlinien können
mit Bleistift gezeid,net werden. De Höhenlinienzeidrnung mit Tusche und

Zieh- oder Zeidrenfeder ist für einen in dieser Zeidtena* ungeübten Techniker

77



sd.rwieriger als eine Zeidtnung mit Bleistift. Die Korrekturmöglid'rkeit ist bei
einer Bleistiftzeidrnung audr viel einfadrer.

Die Verwendungsmöglidrkeit der Pl-Folien in unserer Verwaltung dürfte mit
den hier besdrriebenen Anwendungsgebieten längst nidrt ersdröpft sein. Die
vorstehenden Ausführungen mödrten dazu anregen, ihre Braudrbarkeit für wei-
tere Arbeiten zu prüfen.

4. Zeidrengeräte und Zeidrenmittel
Zum Sdrluß eine Zusammenstellung von Zeidrengeräten und Zeidrenmitteln, die
sidr im Dezernat Topographie gut bewährt haben.

'1.1. Zeidrengeräte

Der Rotring Variant in den Strichbreiten 0,1 bis 0,3 (Bestellnummern 1101,
11015,1102 und 1103) hat sidr in Verbindung mit einer Spezialtusdre von
Pelikan bei Zeidrenarbeiten im Felde und im Büro sehr gut bewährt. Der
Foliograph von Rotring ist ungefähr dreimal teurer als der Variant. Er hat aber
den Vorteil, daß die Sdrreibspitze aus einem Saphir besteht und sich sehr viel
weniger durch das Zeidrnen auf Folien abnützt wie die Metallschreibspitze beim
Variant.

Mit dem Foliographen kann man audr mit ätzender Tusd-re zeidrnen. Dabei
hat sidr gezeigt, daß die Tusdre im Foliographen sehr schnell eintrod<net.

Für die Feldbud-rführung und für das Krokieren im großförmigen Gelände
eignen sidr die Feinminenstifte mit einer konstanten Stri&breite von hödtstens
0,5 mm gut. Sie werden von mehreren Firmen hergestellt (2. B. A. §7. Faber-
Castell, Pentelgraph u. a.).

Der Zeidrenstift 1305 von Rotring mit Fallbremse hat den Vorteil, daß man
die Länge des Minenstüd<s, das herausfallen soll, einstellen kann. \7enn ein
Minenspitzgerät verwendet wird, entfällt das vorherige Einstellen der Minen-
länge.

4.2. Tusd-ren

Im Zusammenhang mit dem Rotring ,,Yariant" sollten die schon erwähnten
Tusdren von Günther Vagner benutzt werden,

Pelikan-Tusdre T oder TT
Pelikan-Tusdre 51 Sd-rwarz-§pecial Farbton 50
Pelikan-Tusdre Farbtöne 5 1 -56 (lidrtpausfähige Farbtöne)

Für das Zeidrnen auf Pokalon, Astralon und Film eignet sidr Pelikan-Tusdre K.

4.3. Radiergummis

Radierstift ,,Perfection" von A. §7. Faber für Tusdrezeid,nung und Läufer-Plast
für Bleizeidrnungen.

4.4. Reinigungsmittel )

Für die Reinigung der Pl-Folien eignet sidr das schon erwähnte Pelikan-
Reinigungspulver 333 und das Pelikan-Präparierungsmittel PKS.

4.5. Minenspitzgeräte

Dahle 322 für Innen- und Außendienst (mit Zwinge) Fedra Tasdlenminen-
spitzer.

78



Buclbespredrungen

Finsterwalder, R., Hofmann, §[., Photogrammetrie. - 3. völlig
neu bearb. Auflage, 464 5.,125 Figuren, 54 Abbild. De Gruyter,
Berlin, 1968, DM 48,-.

Nadrdem in den letzten Jahren Neuauflagen der bekannten Lehrbüdrer über Photo-
grammetrie von Schwidefsky rfird Lehmann ersdrienen sind, ist nun audr das alt-
bekannte Lehrbudr Finsterwalders in einer Neuauflage herausgegeben worden. Nadr
dem Tode Finsterwalders 1963 hat sein Sdrüler und Mitarbeiter Prof. Dr. §Talther
Hofmann, Ordinarius für Photogrammetrie und Kartographie an der TU Braun-
sd,weig, das §7erk in einer 3.Auflage völlig neu bearbeitet. Nadr der letzten Auf-
lage aus dem Jahre 1952 hat die Photogrammetrie derart weitgehende Fortsd'rritte
gemadrt, daß die Neuauflage mit der letzten Ausgabe nur sehr besdtränkt ver-
gleidrbar ist. Die Photogrammetrie stand 1952 nodr am Anfang einer stürmisdren
Entwiddungszeit. Beim Studium der neuen im Vergleidr mit der 2. Auflage wird
dem Leser ungemein deutlidr, weldre enormen Neuerungen die Photogrammetrie
vorangetrieben haben, von denen in der letzten Auflage von nur 16 Jahren nodr
keine Rede war : Einsatz von Hod-rleistungs-\üreitwinkelobjektiven, Verwendung von
Präzisionskartiergeräten C 8, A 8, A 7 usw., L<isung der Aufgabe der Aerotriangu-
lation, weitgehende Automatisierung der Auswerteverfahren, ungeahnter Einfluß
der elektronisdren Datenverarbeitung usw. Die Neuauflage in der Bearbeitung von
Hofmann ist das z. Z. umfangreidrste Lehrbud'r der Photogrammetrie mit dem
heuti gen tedrnisdr-wissenschaftlidren Stand.

Die Neuauflage weist in mehreren Absdrnitten eine Neugliederung des Stoffes auf.
Audr gibt der Bearbeiter dem Budr einige wesentlidre prägende Akzente. Gleidr
im ersten Kapitel werden die mathematischen Grundlagen der Photogrammetrie
gegeben, und zwar in der §7eise, daß nad'r der Behandlung des geometrisdren
Modells der Zentralperspektive sofort ihre analytisdre Besdrreibung folgt. Dies
erlaubt nidrt nur die tiblidre Besdrreibung aller instrumentellen Verfahren der
Photogrammetrie, sondern gibt sofort zu Beginn die Grundlage aller redrnerisdren
Auswerte- und Ausgleidrsverfahren, die heute durdr die wadrsende Anwendung der
elektronisdren Datenverarbeitung ständig an Bedeutung gewinnen. Uberhaupt weist
die Neuauflage eine breitere mathematisdre Darstellung aller Probleme auf als die
älteren Auflagen. Dies liegt nicht nur an der Person des Bearbeiters, der sowohl
Photogrammeter als auch Mathematiker ist, sondern ist Zeidren einer U m w ä I -

z u n g photogrammetrisdrer Verfahren innerhalb vofl nur 16 Jahren. Finsterwalder
sd-rrieb nodr: ,,lJber den räumlidren Rüd<wärtseinschnitt sei wenigstens kurz das
§üicltigste gesagt; er darf nicht ganz weggelassen werden, da er früher eine so große
Rolle gespielt hat..."; dagegen führt Hofmann zeitgered'rt aus: ,,De §Tieder-
belebung der analytisdren Photogrammetrie, hervorgerufen und ermöglidrt durdr
die Verwendung elektronischer Recienanlagen, läßt die redrnerisd,e Lösung des
räumlidren Rüd<wärtseinsdrnittes wieder als zwed<mäßiges und rationelles Orien-
tierungsverfahren ersdreinen." Tempora mutantur.

Der Einbild-Photogrammetrie war früher ein eigenes Hauptkapitel gewidmet. In
der Neuauflage ist sie organisdr eingeordnet im Hauptteil des Budres, der Luft-
photogrammetrie. Auf diese §7eise wird eine natürlidre Verbindung zwisd'ren Ein-
bild- und Doppelbildauswertung geschaffen, die letztlidr in der Abhängigkeit der
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differentiellen Entzerrung (Orthophoto) von der Doppelbildauswertung deutlid:
wird. Sdrließlidr wird so aber audr die analytisd-re Entzerrung in einen engeren
Zusammenhang mit allen anderen redrnerisdren Lösungen der Luftbildvermessung
gebradrt.

Das Kapitel der terrestrisdren Photogrammetrie ist erweitert worden. Dies wird der
wadrsenden Bedeutung gerecht, die die terrestrisdre Photogrammetrie erfährt bei
nidrtgeodätisdren Anwendungen (Tatbestandsaufnahmen etc.) und bei nodr in der
Entwid<lung befindlidren Verfahren wie z. B. der Satellitenphotogrammetrie.

Finsterwalder sdrenkte von jeher den topographisclen Fragen der Luftbildauswer-
tung besondere Beadrtung. Audr Hofmann weiß sich dieser Tradition verpflidrtet.
Da er das Luftbildwesen definiert als ,,die Verarbeitung des Datengehaltes photo-
graphischer Bilder", geht es ihm trotz der Betonung der mathematisdren Zusammen-
hänge nidrt nur um die meßtedrnische (photogrammetrische) Behandlung des Luft-
bildes, sondern sehr stark um seine Interpretation. Die topographische Auswertung
aber ist nidrt zuletzt im wesentlichen eine Sadre der Interpretation der Luftbilder.
Ihr ist das letzte Kapitel des Budres gerdidmet, verfaßt von dem Ceographen Dr.
Sd-rmidt-Kraepelin, Bonn. Neben der topographisdr-kartographisdren Interpretation
werden für viele Geo-§Tissensdraften Anwendungsmöglidrkeiten, Auswerteverfah-
ren und Nutzen des Luftbildes besdrrieben, u. a. für die Geologie, Geomorphologie,
Bodenkunde, Forstwirtschaft etc. Zu Beginn des 50 Seiten umfassenden Kapitels
werden grundsätzlidre Fragen zur Methodik und Tedrnik der Luftbild-lnterpretation
gegeben. Insgesamt liefert das Kapitel eine sehr übersidrtlidre Einführung in das

Gebiet der Luftbild-lnterpretation. In Inhalt und Umfang den modernsten Stand

aufweisend, mit einem sehr umfangreicfien, vielseitigen Literaturverzeidrnis ver-
sehen, füllt das Kapitel eine Lüd<e in der Fadrliteratur. Es ermutigt jeden Geodäten,
sidr mit diesem Fadrgebiet zu besdräftigen.

De Ausführungen über die praktisdren Anwendungen der Photogrammetrie er-

sdreinen etwas zu knapp. Dennodr wird das Budr, das in einem guten Druck
erschienen ist, audr für jeden Praktiker, Sdrüler und Interessenten eine willkommene
Anleitung für alle Fragen der Photogrammetrie sein. Dr. Brindöpke

Heinz \Tittke' Geodätisdre Redrenübungen. 200 Aufgaben aus

Examen und Praxis mit Lösungen und Lösungswegen zum Selbst-
studium. Bonn/Hannover/Mündren' Dümmler, 1968, f, . Auflage,
123 Seiten mit vielen Zeidrnungen, gr. 8o, Leinen DM 17,80.

(Dümmlerbudr 7902.)

Die Ausbildung unseres vermessungstedrnischen Nachwuchses erfordert sehr viel
Sorgfalt, Mühe und Zeit. lm allgemeinen bringen die jungen Mensdren eine mathe'
matiscihe Begabung und rechentedrnisdres Verständnis als Grundlage ihrer Berufs-
wahl mit in die Berufsvorbereitung. Es gilt nun, dieses theoretische §ü'issen und
Denkvermögen so umzumünzen und zu erweitern, daß die vielfältigen mathematisdr-
red'rentedrnischen Probleme der Vermessungspraxis erkannt und gelöst werden
können. Die von Prof. §Tittke zusammengestellte Aufgabensammlung, die jetzt in
der 3. Auflage vorliegt, kann zur Erreidrung dieses Zieles beitragen.

Die anfänglidr erwähnte Mühe, Zeit und Sorgfalt steht oftmals im lVidersprudr zu

der sonstigen beruflichen Belastung des mit der Ausbildung des Nachwudrses Be-
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tl'auten und mit der Tendenz, die Ausbildungszeit zu verkürzen und den Ausbildungs-
stoff zu erweitern. Die ,,Geodätisdren Red-renübungen" (besser: vermessungstech-
nisdre Redrenübungen) sind geeignet, diesen Zwiespalt zu lösen. Sie ersparen iuf der
einen seite dem Ausbilder das oft langwierige Heraussuchen und evtl. Zwed.*-
frisieren praxisnaher Ubungsaufgaben und geben andererseits dem Auszubildenden
Gelegenheit zum eingehenden Selbststudium. Für 150 der 200 Aufgaben gibt §Tittke
in einem besonderen Kapitel den Lösungsweg an. Bei den restlidren so Aufgaben
ist zur Kontrolle nur das Ergebnis angegeben. Ein weiterer vorteil, d,er zv 7*it-
ersparnis beiträgt, liegt darin, daß viele Beispiele in ,,runden Zahlen, geredrnet
sind. Dadurdr konzentiert sidr die Arbeit auf das §Tesentlidre, den lösungsweg.
Der umgang mit den Redrenhilfsmitteln (Reclenmaschine, Tafelwerke u. dergl.;
ist mehr eine Frage der Gesdricklidrkeit und steht bei der sdrulung des Denkvlr-
mögens und beim Erkennen der mathematisdren Zusammenhänge nidrt zur Dis-
kussion. Ahnliche Gedankengänge haben den Autor bewogen, auch einige ,,akro-
batische" oder ,,konstruierte" Aufgaben aufzunehmen, bei der"n man in der Praxis
durd-r wenige zusätzlidre Maße die Redrenarbeit erheblidr herabdrüd<en würde.
Der Inhalt der sammlung erstreckt s:ch von der einfadrsten Dreied<s- und propor-
tionalberedrnung über Flächen- und Koordinatenberechnungen einsdrließlidr Tei-
lungsaufgaben und Grenzausgleidre bis zur Kreisberedrnung, Kurvenabsted<ung
und den polygonometrischen und trigonometrisdren Berechnungen. Die Aufgaben-
gebiete sind nahezu gleidrmäßig berüd<sidrtigt, soweit sich die iinzelnen Aufgaben
überhaupt eindeutig dem einen oder anderen Gebiet zuordnen lassen. So siehen
beispielsweise etwa 60 Aufgaben aus dem Bereid'r der Fläcl-renberedrnung rund
50 Aufgaben aus der Grundlagenvermessung (Triangulierung, Polygonie.urrg,
Höhenmessung) gegenüber.

Die Aufgabensammlung wird dem vermessungslehrling und Praktikanten, den
Studenten der Ingenieurakademien und den Beamtenanwärtern, die sidr ernsthaft
um ihre Fortbildung und Prüfungsvorbereitung bemühen, eine willkommene Hilfe
sein. Man wird dem Verfasser zustimmen können, wenn er meint, daß derjenige,
der die 200 Aufgaben durchgeredrnet hat, mit erheblidrer Sid'rerheit in die Pitifung
gehen wird. Aber nidrt nur dem Nachwudrs, sondern aud-r dem Lehrer und vor
allem dem Ausbilder bei den vermessungstedrnisdren Dienststellen kann diese Auf-
gabensammlung wärmstens empfohlen werden. Sie hilft mit, die relativ kurze Aus-
bildungszeit planvoll, gezielt und intensiv zu nutzent ohne die Leistungsfähigkeit
des Lehrers und des Lernenden zu überfordern' 

Dr.Tönnies

Heinz §Tittke: Fünfstellige §Tinkelfunktionen 4(X)s. Mit direkter
zweistelliger Interpolation und Fehlergrenzen. Bonn/Hannover/
Mündren, Dümmler, 1968t 73 S., gr. 8o, flex. Plastikeinband,
DM 19,80. (Dümmlerbu& 2885.)
Heinz \Tittke: Fünfstellige Trigonometrisdre Tafel in 400s_
Teilung (Ultragon 5). Großredtentafel, Intervall 10.". sin, cos,
tan, cot, X2, y'X. Bonn/Hannover/Müncjhen, Dümmler, 1968,
240 S., gr. 80, Linson, DM 42,-. (Dümmlerbudr 7887.)

Der Einsatz elektronisdrer Groß- und Kleinrechenanlagen vermag offenbar nicht,
die manuell betätigte Rechenmaschine gänzlidr zu verdiängen. Zihlreidre kleinere
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Aufgaben sind im vermessungstedrnisdren Alltag zu lösen, ohne daß dafür insbeson-

dere gleidl eine zentrale Datenverarbeitungsanlage benutzt wird. So werden Tafel-
werke der trigonometrisdren §Tinkelfunktionen audr weiterhin ihre Bedeutung

haben.

Die in der 5. Auflage erscheinende Registertafel der ftinfstelligen V'inkelfunktionen
mit direkter zweistelliger Interpolation hat sidr zweifellos in der Praxis bewährt.
Die besonderen Merkmale Ganmond-Ziffern, getöntes Papier (dramois), Register'
sdrnitt und Tafeldifferenzen im roten Drud< sowie das etwas langatmige vier-
spradrige Vorwort mit Anwendungsbeispielen (16 Seiten) sind unverändert bei-
behalten worden. Die Tafel hat Argumentintervalle von lc und zeigt deshalb

hödrstens zweistellige Tafeldifferenzen mit Ausnahme der cotg-\ü[rerte unter 259:

Außer den §Tinkelfunktionen enthält die Tafel einige mathematisdre Konstante,
eine §üinkelumwandlungstafel von Alt- in Neugrad, die l;ängenreduktion für die
Gauß-Krügersdre Abbildung, Fehlergrenzen sowie ein Vordrud<muster für den Poly-
gonzug und die Formeln für den Vorwärts- und Rückwärtssdrnitt.

Die Fünfstelüge trigonometrisdre Tafel in 400s Teilung (Ultragon 5) ersdreint in
der 2. Auflage und bringt die Vinkelfunktionen in der Sdrrittgröße von 1Occ. Die
meisten Instrumente für die Vermessungen in der niederen Geodäs.ie haben ent'
spredrend der hier erforderlidren Genauigkeit Ablese- oder Sdrätzmöglidrkeiten von
1Occ, so daß die für die Berechnungen notwendigen Funktionswerte aus der Tafel
direkt zu entnehmen sind. Der Umfang der Tafel ist durd, diese enge Tabellarisie'
rung gegenüber der vorerwähnten Registertafel zwar um das Vierfadre angewadrsen,

dodr der Mehrverbraudt anZert beim Aufsudren der §7erte wird durdr die Aus-
sdraltung der Fehlerquellen, die im Interpolieren liegen, mehr als ausgeglidren' Dr.
§Tandelt hat in seinen Untersudrungen über Redrentafeln (vergl. AVN t 7957,
S. 170) festgestellt, daß die Aufsdrlagzeit mit zunehmender Seitenzahl einer Tafel
nur langsam wäd,st. Mit Rüd<sidrt auf die größere Sidrerheit bei der Entnahme
der Funktionswerte sollte man daher dieser fünfstelligen trigonometrisdren Tafel
eine gröflere Beliebtheit bei den Redrnern und eine weitere Verbreitung wünsdren.

Sudrzahlen am oberen und unteren Blattrand erleid'rtern das Auffinden von Funk-

tionswerten und vdn §flinkeln.

Außer den aud'r in der Registertafel vorhandenen und bereits erwähnten Hilfstafeln
enthält diese Tafel nodr die Quadratzahlen.

Starkes Papier, fester Einband und ein sauberer Drud< mit klarem Sd-rriftbild tragen

zur guter und leidrten Benutzbarkeit der Tafel bei.

Dr. Tönnies

Meikel/lmhof/Riedel:,,Grundbudrredrt - Kommentar zur
Grundbudrordnung", Band II, 4. Ueferung, 5. neubearbeitete
Auflage, S. 1791-2037, Großoktav. J. Sdrweitzer Verlag, Beilin
1968, br. DM 55.-.

Die bisher ausgelieferten Teile des §ü'erkes wurden in den Heften 411964 S. 128,

311965 S. 194, 311966 S. 140, 211967 S. 101 und 1/1968 S.41 besprodren. De jetzt

82



vorliegende Lieferung enthält die Kommentierung der §§ 28 Bezeichnung des Grund-
stüd<s und Angabe der Geldbeträge tlw., 29 Nadrweis der Eintragungsgrundlage,
30 Form des Eintragungsantrags und der Antragsvollmadrt, 31 Form bei Zvrud<-
nahme des Eintragungsantrags oder der Antragsvollmad'rt, 32 Nadrweis dep Ver-
tretungsbefugnis einer Handelsgesellscfiaft, eines Vereins ua, ferner von juristisdren

Personen des öffentlidren Redrts, 33 Nadlweis des Qüterreüts, 34 Bezugnahme auf
Register und Akten, 35 Nad-rweis der Erbfolge, der fortgesetzten Gütergemein-
sd'raft und der Testamentsvollstred<ung, 36 Auseinandersetzungs- und Uberweisungs-
zeugnis bei Eigentum und Erbbauredrt, 37 Auseinandersetzungs- und Uberweisungs-
zeugnis bei Grundpfandredrten. Unter § 29 wird auf das Reidrsgesetz über die Be-

urkundungs- und Beglaubigungsbefugnis der Vermessungsbehörden vom 15. 11.

1937 eingegangen. Daneben ist für unseren Fadrbereidr die Kommentierung des

§ 32 von besonderem Interesse: Die Ausführungen über den Nadrweis der Ver-
tretungsbefugnis einer Handelsgesellsdraft, eines Vereins ua sowie von juristisdren

Personen des öffentlidren Redrts bei Eintragungen in das Grundbudr können audr
bei Vollziehung der Abmarkungsniedersdrrift zum Anhalt genommen werden. Ent-
spredrendes gilt audr für die im § 35 behandelte Erbfolge.

Damit ist der Band II abgesdrlossen. Der Band III soll in zwei Ueferungen bis zum
Sommer 1969 herausgegeben werden, so daß dann dieses umfangreidre und audr
für das Vermeszungs- und Katasterwesen widrtige §[erk vollständig vorliegt.

Kaspereit

Hinweis

In der Sonderreihe ,,Ausbildungs- und Prüfungsvorsdrriften für den Vermessungs-

beruf in Niedersad,sen" ist das

Sonderheft 611969

,,Gehobener vermessungstedrnisd'rer Verwaltungsdienst und gehobener kartogra-
phisdrer Denst" ersdrienen.

ln Kürze folgt das

Sonderheft 711969

,,Höherer vermessungstedrnisdrer Verwaltungsdienst".

Die Hefte vertreibt das Nieders. Landesverwaltungsamt - Landesvermessung -zum Einzelpreis von DM l,-.

83



Personalnachrichten
(auch zur Laufendhaltung der Personalliste bestimmt)

Beamte des hoheren Dienstes

I. Ernannt:
zum MinR,:
RegDir. Dr. §7endt,.Mdl . .

zu VmOR.:
VmR. Dr. Brindopke, LVwA - LVm - .

, Kruse, KatA. Stade . .

zu VmR.:
VmAss. Dr. Brill, KatA. Holzminden

Nowak, LVwA - LVm -

Janßen, KatA. Leer
Dr. Bleumer, KatA. Lingen . . .

BIom, KatA. Celle
Lehmann, KatA.'W'insen
Lucht, R.g. Hannov er (2. Z. T U
Stege, Reg.Hannover

20. 12.68

23. 12.68
23. 5.69

27. 1.69
18. 2. 69
19. 4.69
23. 4.69
25. 4. 69

T":*:'? ."i', ä,2i

2. 5. 69
30. 5.69

D95
De4

E.43
837
E38
844
E40
839
E4t
E35

lY 2a

T47

861

E3e
D94

De6

D 106

Arl

IV2a

E40

E39

E*92

891

zu VmAss.:
AssVmD. von Daack, LVwA - LVm

, \Weiß, KatA. §Tolfsburg

- neue Amtsbezeichnung Leit.RegDir. -
VmAss. BIom von der Reg. Osnabrücl<

an das KatA. Celle

, Lehmann vom KatA.'IVolfsburg
an das KatA. '§7'insen . r

VmOR. Eyting vom KatA. §Tilhelmshaven
an das KatA. Delmenhorst . .,, süttma""ulä,rth3a,,uli3lü

84

II. Ubertragung eines Amtes der Bes.-Gr. A 14

mit einer Stell enzulage nach Fußnote 1 LBesOt
VmOR. §7ürfel,KatA.Cuxhaven .... . 1.10.68

ilI. Abgeordnet:
VmAss. Lehmann vom KatA. Wolfsburg

an das KatA. §Tinsen vom 1.1.69 bis 16. 4.69
VmR. Kruse vom KatA. Stade a. d. KatA. §Tesermünde 7. 5. 69

ry. Versetzt:
VmR. Kaase vom LVwA - LVm -

an das KatA. Helmstedt . . 24.10.68

, Mailand vom KatA. Celle
an den Landkreis Halle CVestf.) . . 1. 1 1 . 68

Ltd. RegDir. Konstanzer vom LVwA - LVm - an das Mdl
- neue Amtsbezeichnung MinR. - 1 . 2.69

MinR. Dr. \Wendt vom Mdl an das LVwA - LVm -
1. 2. 69

1. 2. 69

17. 4. 69

27. 5.69

t. 6. 69

Nr. der Liste

alt neu

lY 2a

123
124

D 107
D 108
D 109
D 110
D 111
D tt2
D 113
D t14

IV2

Ar2

B
B

E55
E.56



Nr. der Liste

alt neu
V. Beauftragt:
VmR. Kaase mit der Leitung des KatA. Helmstedt 2+.10. 68

, Dr. Brill mit der Leitung d. KatA. Holzminden 27, 1.69
VmOR. Blömer mit der Leitung des KatA. Vechta . . 10. 3.69

De6
D to7
B 120

Beamte des gehobenen Dienstes

I. Ernannt:
zum VwR.:
AR. Kaspereit,Mdl . . . . . . . . 13. 11.68

zu OAR.:
VmOA. Stein, LVwA - LVm

, Räbiger,LVwA-LVm-. .. .

8. 1.69
10. l. 69

t. 3.68
1. 3. 68

20. 1.69
28. 4.69

t2. 5. 69

1. 11.68
6. 5. 69

IV4

IV 9a

IV4

Grl
Gr2

IV 9a

Gt2
G 13

zvm AR.,
VmAmtm. Lange,Mdl . . . . . . 29.10.68

zu VmOAmtm.:
VmAmtm.Drews,LVwA-LVm-... .... , 6. 12.68

, Mund<, KatA. Hildesheim . . 6. 12.68
, BaderrKatA.'tJ7'insen. . . . . . . o . 13. 12.68
,, Bobrowski, KatA. Braunsdrweig . . . . 23. 12.68
, Maatsdr,KatA.Syke.. ...... 30. 12.68

G22
G23
G24
G25
G26

H60
H9
H46
H43
H24

zu VmAmtm.:
VmOInsp. Bargmann, KatA. Soltau . . . .

, Riggert,KatA.Burgdorf ......
, Nölle,LVwA-LVm- .. ..

zum x"*a-;*t' 
KatA' Hannover " ' " '

KartOlnsp. Oberstedt,LVwA-LVm- .. ..
zu KartOlnsp.:
Kartlnsp. Reinecle, LVwA - Lvrrt - . . . . . .

Homburg,

180
238
239
170

2t9

K 253
K 255
K 256
K 258
K 257
K 259

M 131
M 132
M 133
M 136

H 139a
H 13eb
H 145
H 147

H 146

339
340
341
342
343
344

338
345

zu VmOInsp.:
vmrnsp ilxii;,?Jf-shYäd::::::::ä: ll:33

, Ohlig,KatA.Goslar .... .. 13. 11.68
,, Spedrt, KatA. Emden . . 7. 3.69',', Wji,äift;ff'*.Hffnuu :.:::: '\'.i.23

zu Vmlnsp.:
u-'"::'z A'X;''fä.i'i{;ff'fi;,T§.1u,' : : : : : : . iL l3: 33

zu Vmlnsp. z. A.:
). 6gu*'"lAnwilttHffi*1Ti'*;**weis::,, 

lii,l[. ää

K 254
K 262

L 108
L 109

K 263
K 264

L 135
L 136
L t37
L 138
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II. Beauftragt:
VmOInsp. Niemann

mit der Geschaftsleitung des KatA. Emden 25. 3.69

III. Abgeordnet:
VmAmtm. Albrecht vom KatA. Gottingen

an die Reg. Hildesheim v. 1. 1 1. 68 - 30. 4. 69
VmOInsp. Zimmerrnann v. KatA. Clausth al-Zellerfeld

an das KatA. Osterode v. 1. l. 69 -
Kienker vom KatA. Melle

an das KatA. Hannover v. l. l. 69 -

IV: Versetzt:
VmOInsp. Dieckmann vom KatA. Osnabrrtck

an das KatA. Neuenhaus

, Ohlenbusch vom KatA. Cloppenburg
an das KatA. Varel .

Vmlnsp. z.A. Sdrneider vom KatA. Osterode
an das KatA. Gottingen . .

Maack von der Reg. Lüneburg
an das KatA. Gifhorn . .

Domcke von der Reg. Hildesheim
an das KatA. Holzminden

Miersch von der Reg. Hildesheim
an das KatA. Osterode . .

Bosse vom Verw. Präs. Brgunschweig
an das KatA. Helmstedt

Oehmen vom KatA. Hannover
an das KatA. Osnabrücl<

Lüdrt vom KatA. Delmenhorst
an das LVwA - LVm -

Scholz vom KatA. §ürinsen
an das LVwA - LVm -

v-r,; I::Jllf:1ff1'{t.*.,-
an das KatA. Osterode . .

Vmlnsp.z.A. Schneider vom KatA. Göttingen
an das KatA. Northeim .

Hubensack vom KatA. Hildesheim
an das KatA. Holzminden

Domcke vom KatA. Holzminden
an das KatA. Hildesheim

Weltring vom KatA. Meppen
an das KatA. Hannover

V. In den Ruhestand versetzt (§ 57 NBG):

VmOInsp. Künzel, KatA. Holzminden

20. 4.69

31. 5.69

1. 10.68

1. 10.68

1. 11.68

1.11.68

1.11.68

1.11.68

1. 11.68

t. t. 69

1. 2. 69

1. 2. 69

t. 3. 69

1. 5. 69

1. 5. 69

1. 5. 69

1. 5. 69

1. 6. 69

1. 5. 6e

VI. Verstorben:
vmAmtm;?::,1?'ä,ltä?i:*:".;:: ::::"n'?23
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VII. In den Vorbereitungsdienst einberufen'

Name Bezirk I s"u...n I ,m,?:- 
| 

einsesterrt

Hogrefe, Friedel
\Wolf, Richard
Aschenbrenner, Erich
§7essel, Ekkehard
Fricke, Hans-\Wilh.
Gaus, Peter

Achnitz, Gerd
Berndmeyerf Heinz
Robowski, Bernd-D.
Freymuth, Erich
Stechel, Gerhard
Finkem eyer, Harald
Metelerkamp, Jürg.
Specker, \,Jü'infried

Sprenger, Manfred
Gaebel, Herbert
Sandomeer, §Tilfried

Hannover
Hildesheim
Osnabrück

n

Stade
Braunschw.

Oldenburg

ll

Aurich
Lüneburg
Osnabrück

ll

,l

Stade
Oldenburg

3. 4. 44

t4. 8.44
21. 6. 42

20. 6.43
8. 4. 42

7. 2. 44

11. 5.45
2. 4.44

11.11.39
11. 3. 47

29. 11. 44

26. 5. 47
25. 6. 46

4. 2.46
26. 4.44
26. 3.44
30. 12. 45

Ing. (grad.)

ll

lt

n

n

lt

u

n

ll

u

n

n

n

u

n

u

,t

1. 11.68
1.11.68
1.11.68
1.11.68
1. 11.68
1.11.68
1. 11.68
1.11.68
1. 11.68
3. 4.6e
1. 4. 69
t. 4. 69
1. +. 69
t. 4. 69

1. 4.69
1. 4.69
l. 4. 69

Beamte des mittleren Dienstes

I. Ernannt:
zu VmHSekr.,
VmOSekr. Stiens, KatA. §Testerstede 7. l. 69

, Rütten, KatA. Varel 31 . 1. 69

, Beneke, KatA. Delmenhorst 26. 3.69

zu VmOSekr.,
VmSekr. Heyen, R.g. Aurich 20. 12.68

(r.Z.abgeordnet an das KatA. §Tittmund)
, Hinrichs, KatA. Aurich . . 20. 12.68

, Janssen, KatA. Aurich 20. 12.68

',', ält#*i,ä:fsyke::::::::.'r'-ä23
, Bischoff, KatA. Verden . . 21. 2. 69
, Nordbeck, KatA. Meppen 1 . 4.69

,., v*sekr. , 

o'"'a' KatA' Bersenbrück 1' 4' 69

VmAssist. Goldenstein, KatA. Norden 3. 4.67
Pages, KatA. Goslar 6. ll. 68

o37
o44
o6e
o5e
o58
o60
o48

P74

zu VmAssist.:
VmAssist. z. A.

P82
P7t
P72
P77
P73
P85
P80

Q60
Q72

R83
R84
R86

Köhler, KatA. Göttingen 4. 1 1. 68
Eckhoff, Beb. Kl. Sextro, KatA. Cloppenb. 8. 1 1. 68
Requardt, KatA. Rinteln 29. 4.69

Nr. der Liste

alt neu

M 155

M 156

M 157

M 158

M 159

M 160

M 161

M 162

M 163

M 164

M 165

M 166

M t67
M 168

M 169

M 170

M t7l

N49
N50
N51
N52
N53
N54
N55

o82

Q76
Q77
Q78

o83
o84
o85
o86
o87
o88
ose

P90
P91

87



zu VmAssist. z. A.:
VmAssist.-Anw. Berndsen, KatA. Papenburg 22.10.68

, Eikens, KatA. Papenburg 22. 10. 68

, Rogin, KatA. Meppen 22. 10. 68';, ffiäff#lr?:fl:'"*:::: : Z?13: 33

, Fudrs, KatA. Hann.-Münden 1. 1 1. 68

,t Hake, Reg. Hannover 1. 11. 68';, ill,.,:ft*ftlf,ii,'r::::::::l:ll:33
, Perszewski, KatA. Hildesheim 1. 1 1. 68

t, Riederidr, KatA. Hann.-Münden 1. 1 1. 68

II. Abgeordnet:
VmOSekr. Cicurs von der Reg. Hannover an das Mdl

Abordnung verlängert vom 15 . 12. 68 bis 3 1 . 3. 69

see
s 100
s 108
s tt2
s tt5
s 101
s 102
s 103
s 105
s tt6
stw
s 109
s ttg
s 111
se8

O 77a

R87
O 77a

N20

o6e

o5e

o58

III. Versetzt:
VmAssist. z. A.

VmOSekr.
VmHSekr.

VmOSekr.

Peters vom KatA. Springe
an das KatA. Hameln

Cicurs von der Reg. Hannover an das

Tholema vom KatA. Leer
an das KatA. Emden

Beneke vom KatA. §Testerstede
an das KatA. Delmenhorst

Freericl<s vom KatA. Papenburg
an das KatA. Sogel

Sc}illing vom KatA. Osnabnid<
an das KatA. Bersenbrück

IV. Entlassen (§ 38 NBG):

VmAssist. z. A. Eggert, LVwA - LVm
VmSekr. Kuhlmann, KatA. Hannover
VmAssist.-Anw. Tibbe, Bez. Osnabrück . .

. 1. 1.69
Mdl 1. 4.6e

. 1. 4.69

. 20. 2.69

. 20. 2.69

. 20. 2.69

. 24. 10.68

. 3t.12.68

. 31. 3. 69

Entlassen (§ 36 Abs.4 NBG):
VmAssist. z. A. Peters, KatA. Hameln . . . . 7. 4. 69

V. In den Vorbereitungsdienst einberufen:

Name Bezirk geb. am I eingestellt am

Kostros, Norbert
Moneta, Margot
Bröer, Bernhard
Tibbe, Klaus-Dieter
Albers, Bernhard
Menssen, Hermann
Ahlbrecht, Friedrich
Hoppe, §fiili

Hannover
Lüneburg
Osnabrücl<

lt

Aurich

n

Hildesheim

n

30. 8. 47
27. 7.37
20. 3.47
3. 9. 48

8. 6. 50

19. 2.49
18. 10. 50

26. 10. 50

1. 10.68
1. 10.68
1. 10. 68

1. 10. 68

1. 4. 69
l. 4. 69
t. 4. 69
1. 4. 69
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R 118
R 119
R 120
R 121
R 122
R 123
R 124
R 125
R 126
R 127
R 128
R 129
R 130
R 131
R 132

S

S

S

S

S

S

S

S

132

133

t34
135

136
137

138

139



Nr. der Liste

alt neu
Name Bezirk I geb. am I eingestellt am

Meyer, Hans-Joadtim
Sachtleben, Jürgen
Volle, Günter
§7olf, Jürgen
Knauer, Manfred
König, Norbert
SdrlidrUng, Heinz
Böhm, '§7'erner

Glatz, Uwe
Grusdrwitz, Klaus-V.
Caspers, Heinridl
Mandel, Karl-Heinz
Sdrröder, Gerhard

Hildesheim

n

u

t,

Lüneburg
Stade

,t

Braunschweig

u

n

Oldenburg

n

n

29. 11. 50

19. 12.49
2. 3.51

21. 8. 50

10. 1 1. 50

26. 11. 50

6. g. 50

25. 12. 50

t2. 2.51
23. 2.51
24. 4,50
13. 5.50
20. 6.49

t. 4. 69
1. 4.69
1. 4.69
1. 4.69
1. 4.69
1. 4.69
1. 4.69
l. 4. 69
1. 4. 69
1. 4.69
1. 4. 69
1. 4.69
1. 4, 69

s 140

s l+t
s 142

s 143

s 144

s 145

s 146

s t47
s 148

s t49
s 150

s t5t
s 152

Angestellte der Vergütungsgruppe I[ a BAT

I. Eingestellt:
AssVmD. Girndt, KatA. Springe

il. Ausgeschieden:
AssVmD Sdrulz,LVwA-LVm- ....... . 31. 1.69

Angestellte der Vergütungsgruppe IV b BAT

H öh ergrupp i ert nadr Verg.-Gr. IVb BAT:

Ing.f.VmTedrn. Mitwer,Präs.Oldenburg. . . . . 1.11.68
BgVmT. Brockhage, KatA. Bersenbrü& . . . . l. l. 69

, Schulte, KatA. Papenburg . . . . 1. 1. 69

t, Kloppenburg,KatA.Meppen ... .... o 1. l.69

Pnifungsnadlridrten

vom 15. 4.69 bis 31. 7. 69

Bez. Hannover

, Hildesheim
un
,t Hannover

, Braunsdrweig

, Stade

v 203

v 204
v 205

v 206

Pnifungstermin

10. 10.68
10. 10.68
14. 3.69
13. 3. 69
13. 3.69
13. 3.69

T45

Große Staatsprüfung bestanden,

VmRef. von der Heyde,

,t Günther,
, Kantelhardt,

i: fiiflI,
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Vmlnsp. -Prüfung bestanden,
,*,"'l-Anw. 

il,,"Td
t t Bosse;

,t Traub,
VmHSekr. Ewert,

, Fährmann,
VmOSekr. Beneke,

"i, 
5ffiilff;

,t §Tohlgemuth,
VmHSekr. Tholema,

Vmlnsp.-Anw. Chiedudr,

tt Rötterink,

, Gottsdrald,

":, 
Hlflf'

t, Motejl,
tt Thiele,

VmAssist. - Prüfun g b estandent
Perszewski,
Berndsen,

Eikens,
Rogin,
'§7'arstat,

Hake,
Sdraper,
Fudrs,
Hillebrand,
Kreis,
Riederidr,
Sdriller,
Ja&,
Ukena,
Zieseniß,
Kleemeyet,
Trenkner,
Brinkmann,

VmAssist.-Anw.

,t

,t

,t

n

,t

n

t,

u

,t

,t
n

n

Ber. Hildesheim

nn
, Lüneburg

, Braunsdrweig
LVwA- LVm -
Bez. Lüneburg

iln

,t Oldenburg

, Osnabnid<

, ,i'
,tn

, Auridr
tt Osnabnid<

t,n

, Braunsdrweig

, Auridr
nn
,, Oldenburg

nu

Bez. Hildesheim

tt Osnabnid<

,tn
ttn
't, n

,t Hannover

,tu
,t Hildesheim

nu
ltn
nn
nn
,t Oldenburg

t,n
,t tt

, Hildesheim

,, tt

t, Lüneburg

Pnifungstermin

17. 10.68

17. 1o.68
17. 10. 68
17. lo. 68
19. 2.69
19. 2.69
19. 2. 69
18. 2. 69
lg. 2.69
lg. 2.69
lg. 2.69
19. 2.69
27.5.69
27.5.69
27.5.69
28. 5. 69
29. 5. 69
29. 5. 69
29. 5.69

21. 10. 6g
21. 10.68
21. 10. 68
21. 10. 68
21. 10. 6g
22. 10. 68
22. 10. 68
22. lO,6g
22. 10.68
22. 10. 6g
22. 10. 68
22. 10.68
22. 10.68
22. 10. 68
22. 10.68
17, 4,69
17, 4.69
17. 4.69

90



Stellenausschreibun gen

Soweit es terminmäßig möglidr und übersehbar ist, soll bis auf weiteres an dieser

Stelle auf freie und freiwerdende

Dienstposten von Besoldungsgruppe A l1 an aufwärts und
Angestelltenarbeitsplätze von Vergütungsgruppe IVa BAT an aufwärts

hingewiesen werden. Bewerbungen aus dem Bereidr der Niedersädrsisdren Ver-

messungs- und Katasterverwaltung sind dem Niedersädrsisdren Minister des Innern

auf dem Dienstwege vorzulegen.

Behörde
Dienstposten

(Nr.)
Arbeitsplatz

Bes.-Gnrppe
Verg.-Gnrppe

voraussidrtlidt
besetzbar, zum

Präs. des Nds. Verw.Bez.
Braunsdrweig
(Dez. 208)

desgl.

Katasteramt in Celle

Katasteramt in Emden

Reg. Präs. Stade
(Dez. 208)

Nds. Landesverwaltun gsamt
- Abt. Landesverrnessung -

Katasteramt'§ü'esermünde
in Bremerhaven-Lehe

Katasteramt in Salzgitter

Vermess. tedrn.
Hauptdezernent
(Nr. 417)

Vermess. tedrn.
Dezernent
(Nr.418)

Leiter
der Behörde
(Nr. 1)

Leiter
der Behörde
(Nr. 1)

Vermess. tedrn.
Dezernent
(Nr.418)

Dezernent
,,Topographie"
(Nr. 8a)

Leiter
der Behörde
(Nr. 1)

Leiter
der Behörde
(Nr. I )

415

A t3/ t4

A 14 m.Z.

A t3/ t4

A t3/ t4

At5

A 14 m.Z.

A 14 m.Z.

1. g. 1969

1. 8. 1969

1. 8. 1969

1. 10. 1969

1. 3. ty70

1. 5. ly70

t. 6. tv70

l. 12. lwo
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